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Geschichte der Insel Norderney in den Jahren 
1 3 9 8 — 1 7 1 1 . 

Von Archivrat Dr. K a r l H e r q u e t . 1 ) 

TJeber die Veränderungen^welche die ostfriesische Küste seit 
den Zügen der liier kriegerisch auftretenden Römer bis zu den Zeiten 
des späteren Mittelalters erlitten hat, ist eine ganze Reihe von Ver-
mutungen aufgestellt worden. Wir haben nicht die Absicht, uns in 
dieselben zu vertiefen. Als einigermassen sicher dürfte indes anzu-
nehmen sein, dass die jetzigen ostfriesischen Inseln vormals mit 
dem Festlande in Verbindung standen und von demselben durch eine 
grosse Flut — wahrscheinlich die Allerheiligenflut von 1170 — 
abgetrennt wurden. 

In das volle Licht der Geschichte treten diese Inseln erst durch 
eine Urkunde vom 11. September 1898, wonach Witzel, Sohn des 
Häuptlings Oko tom Brök, und Volmar Allena ihr Eigentum zwischen 
Jade und Ems dem Herzog Albrecht von Baiern, Grafen von Hennegau, 
Holland, Seeland und Herrn von Friesland auftragen, um es fortan 
aus seiner Hand als Lehen zu besitzen. 

Als Teile dieses Eigentums werden die sämtlichen Inseln 
von Borkum bis Wangeroog (das kleine Bant ausgenommen) auf-
geführt. Norderney trägt aber noch nicht seinen jetzigen Namen, 
sondern wird als „Osterende" bezeichnet. Denselben Namen trägt es 
auch in dem Schreiben, womit Herzog Wilhelm von Holland im 

J) Aus dem Nachlasse des Verstorbenen mitgeteilt, von Staatsarchivar 
Dr. v. E i c k e n in Aurich. 
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November 140(5 seinen Lehensleuten und Gemeinden auf den Inseln 
seinen Friedensschluss mit dem West.ergo und Ostergo mitteilt. 

Dieser Name „Osterende" kann nur darauf zurückzuführen sein, 
da.ss die Insel früher zu einem nach Westen gelegenen grösseren 
Ganzen gehörte, von welchem sie im Laufe der Zeit abgerissen wurde. 

Dieser Name verlor sicli indes, und als die Insel im Jahre 1550 
wieder genannt wird, lieisst sie „Norder-oog" und „Norder-Neyoog" 
Die letzte Silbe „oog (Insel)"1) liess man bald weg, und es blieb nun 
die Form „Norderney". (Auch die westfriesische Insel „Rottum" 
wurde noch bis vor hundert Jahren in amtlichen Schriftstücken 
„Rottum-oog" genannt.) 

Die Form „Norderney" deutet auf eine Neubildung hin, aber 
wir können die Zeit nicht bestimmen, in welcher dieselbe vor sich 
gegangen ist. 

Schon in der zweiten Hälfte des lß . Jahrhunderts war die Form 
„Norderney" die gangbare. Der bekannte ostfriesische Historiker 
Ubbo Emmius nennt in seinen lateinisch geschriebenen Werken die 
Insel „Norderneia" und „Nordernia". Letztere Form „Nordernie" 
erhielt sich in amtlichen Schreiben noch bis in den Anfang des 
18. Jahrhunderts. 

Schon im Mittelalter muss ihre Besiedlung stattgefunden haben, 
denn im Jahre 1550 zählte man bereits 10 Haushaltungen, was etwa 
80 Köpfe ausmachen dürfte. 

Die Verwaltung der Insel war einem, von dem Grafen von 
Ostfriesland ernannten Vogt anvertraut. Für die grösseren Inseln 
bestanden auch (für Borkum seit 1574) sogenannte „Rollen", die 
namentlich das Verfahren bei Strandungen regelten und die Anteile 
festsetzten. 

Die Inseln waren lediglich Herrenland. Freie Eigentümer gab 
es auf denselben nicht, sondern nur Erbpächter. Die. Insulaner 
hatten keinerlei politische Rechte, wie die übrigen Ostfriesen. Sie 
durften nicht an das Hofgericht appellieren und konnten auch nicht 
zu „Landtagen oder anderen gemeinen Versammlungen berufen" 

]) Die angehängte Silbe „oog 1 bedeutet lediglich „Insel". Die gekün-
stelten Erklärungen, namentlich mit, „Auge" sind zu verwerfen. So liegen 
westlich von der nordfriesischen Insel Pelworm zwei kleine Inseln, die „Norder-
oog" und „Süderoog" heissen. 
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werden, weil sie „von allen Zeiten her der privativen Disposition 
des Landesherrn, sowol in Administration der Justiz, als anderen 
Sachen, exempli gratia Bestellung der Prediger und anderen nötigen 
Anordnungen unterworfen sind". 

In dem Jahre 1623 wird uns zum erstenmal ein Norderneyer 
Prediger genannt, Menso Ulrichs, dem Namen nach ein Ostfriese. 
Wir erfahren aber nichts weiter von ihm, auch nicht die Zeit seines 
Todes oder Abgangs. 

Norderney war, wie die meisten Inseln, lutherisch, während 
Borkum zur reformierten Konfession gehörte. 

Graf Ulrich II. gab den Inseln „Rollen", aber die von Norderney 
hat sich nicht erhalten, sie wird indes dieselbe wie für Spiekeroog 
gewesen sein. 

Zugleich Hess er eine „Instruktion und Bestallung" für die 
Inselvögte ausarbeiten, die folgende Artikel hat: 

„1) Anfänglich soll Unser Vogt einen leiblichen Eid zu Gott 
schwören, dass er Uns und Unseren Erben getreu, hold und gehorsam 
sein, Unser Bestes befördern und was deme zugegen (entgegen) nach 
seinem äussersten Vermögen kehren, abwehren und abwenden, in-
sonderheit aber nachgesetzte Artikel gemäss seines Amtes getreulich 
und fleissig verrichten wolle. 

2) Soll er fleissige Acht geben, dass sich Niemand auf Unserem 
Eiland häusslich niederlasse oder daselbst Land und Weide oder 
auch die Schiffahrt gebrauche, er habe sich dann zuvor bei Uns 
angegeben, gebührlichen Schein seines Wohlverhaltens vorgezeigt 
und darüber Consens erhalten. Da aber Einer oder mehr hiewieder 
handeln würden, soll er, Unser Vogt und Auskündiger (Gemeinde-
diener), sie davon abweisen oder im Weigerungsfall Den- oder Die-
selben gefänglich einziehen, davon Bericht, einschicken und Unser 
Verordnung ferner gewärtig sein. 

3) Er soll auch hieneben auf alle und jeden Einwohner gut 
Regard und fleissige Inspection und Aufsicht haben, dass ein Jeder 
getreu, fromm und aufrichtig lebe und da Jemand eine Missetat be-
ginge, so an Leib und Leben zu strafen, denselben soll er alsobald 
gefänglich annehmen und an das Amthaus mit Vermeidung seiner 
Verbrechung wohlverwahrt einliefern, aber in anderen Sachen, die 
allein nach Landrecht auserkannt Werden, als nämlich Schlägerei 
und wörtliche Injurien, soll er alles fleissig anzeigen und an die 
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Beamten oder auch Unserem Landrichter selbst zu Ausrichtung des 
Landrechtes ungesäumt berichten, die erkannten Brüche (Geldstrafen) 
fleissig und getreu einfordern und alle Jahr auf Michaelis-Tag in 
Unsere Kammer mit genugsam beglaubter Kundschaft, dass- damit 
redlich umgegangen, einliefern. 

4) Alle Wochen soll er zum wenigsten viermal den Strand des 
ganzen Eilandes rings herum mit und neben noch zweien anderen 
eingesessenen Eiländern umreiten und umgehen und gute Aufsicht 
halten, dass davon ohne Unseren ausdrücklichen Befehl und Consens 
nichts an Erde, Sand, Soden (Rasen), Grase, Rohr oder anderen 
Meedlande gegraben, noch die Kanine gejagt und - gefangen oder 
sonsten einiger Eingriff zu Unserem Präjudiz und Nachteil geschehe 
und da dergleichen etwas vorgehen oder vorgenommen werden wolle, 
cla es ihm möglich, mit Pfändung der Schiffe, Anhaltung von Per-
sonen und anderen erlaubten Mitteln alsbald wehren, oder, da ihm 
solches für sich und mit Zutun der Untertanen zu wehren nicht 
möglich, dasselbe an Unsere Beamten berichten und derselben Ver-
ordnung folgen. 

5) Auf die durch Schiffbruch oder anderes Unheil angestrandeten 
und geborgenen Güter soll er mit allem Fleiss sehen, das, was mög-
lich zu retten, gerettet, fleissig und ohne Betrug zusammengebracht, 
wohl verwahrt und Uns davon oder Unseren Beamten ungesäumt 
vollkommener Bericht zugeschickt, die Teilung tätlich gemacht und 
nichts unterschlagen werde, denn sollte hierunter einiger Schade aus 
Betrug oder Nachlässigkeit gespürt werden, denselben wollen Wir 
Uns von ihm zu erholen vorbehalten. 

6) Inmassen er auch, damit die Strande desto freier seien und 
unberaubt bleiben mögen, gehalten sein soll, gute Aufsicht zu geben, 
dass sich Niemand verkühne, den Strand allein zu visitiren oder sich 
darauf finden zu lassen oder auch mit geladenen Röhren (Büchsen) 
auf dem Eiland zu gehen, eins und anders damit zu schiessen, 
sondern so offenbar Einer oder der Andere hiewieder zu handeln 
betreten würde, soll er denselben die Röhre abnehmen und sonsten 
daran sein dass sie nach Inhalt Unserer Ordinanz (Rolle) darum 
angesehen werden. 

7) Wie er denn ebenmässig darauf gute Acht geben soll, dass 
er die Einwohner auf Unserem Eylande, so Schiffe führen, sich nicht 
erkühnen oder gelüsten lassen, einige Kaufmannsgüter, sie seien 
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klein oder gross, aus den gebliebenen Schiffen einzuladen, es sei 
dann, dass es zuvor richtig bezeichnet und von ihm, Unserm Vogt 
oder in dessen Abwesenheit vom Auskündiger solches zu thun anbe-
fohlen. 

8) Wie dass auch Niemand einige gestrandete Güter, wie sie 
auch Namen haben mögen, unterschlagen oder heimlich wegbringen 
und in seinem Nutzen verwenden, sondern dieselben zu jeder Zeit 
richtig angebe, verzeichnen lasse und redlich dabei handle. 

9) Zu welchem Behufe Unser Vogt und Auskündiger sollen 
gehalten sein, von anfangs bis zum Ende bei der Bergung zu ver-
bleiben und mit allem Fleiss zuzusehen und gute Ordnung zu geben, 
dass alle geborgenen und von ihnen in specie angezeichnete Güter 
wohlverwahrt und an den Ita^n verordneten Orten und nirgends 
anders wohin gebracht werden. 

10) Zu welchem Ende auch und damit die Einwohner desto 
fleissiger sein mögen, soll er bei Verlust seines Dienstes und sonsten 
einer arbitral (noch zu bestimmenden) peinlichen Strafe keine fremden 
Schiffer oder ander Volk, es wäre dann, dass Wir hierin ein Anderes 
verordneten, oder sonst abgehandelt worden, zu Bergung und Ab-
führung gestrandeter Güter gebrauchen oder zulassen, sondern soll 
Solches allein den Einwohnern gebühren. 

11) Alle Unsere, auf dem Eyland fälligen Intraden, Renten und 
Einkommen soll er zur rechten Zeit einsammeln und an den Ort, 
dahin wir es verordnen, liefern, sich auch darüber gänzlich lassen 
quittiren, denn wo er auch hierin nachlässig, soll er Uns den 
Schaden und Abgang aus dem Seinen erstatten. 

12) Niemand soll seines eigenen Gefallens etwas auf dem 
Eyland bauen, umreissen oder verändern, es geschehe denn mit vor-
gehender Unser ausdrücklichen Beliebung, darum Unser Voigt gute 
Aufsicht haben soll, dass keiner mehr Länderei gebrauche, noch die-
selbe anders bestelle, als Wir ihm zu Anfang seiner Verheurung 
gegönnet. 

13) Da aber Unsere Intraden und Einkommen durch Verheurung 
des unverheuerten Landes oder sonsten zu verbessern sein könnten, 
davon soll Uns jederzeit der Vogt seinen ausführlichen Bericht tun 
und was Wir darauf verordnen, mit getreuein Gehorsam folgen und 
fleissig verrichten. 

14) Er soll auch zu Unserem Besten zwei Fritte (Frettchen) 



halten, jedoch damit zu jagen nicht bemächtigt sein, es wäre denn, 
dass es ihm von Uns oder Unseren Beamten zu Unserem Besten 
anbefohlen worden. 

15) Und soll er nicht allein für seine Person dieser Unser Be-
stallung gemäss sich bezeigen und verhalten, sondern auch sonsten 
Unserer Ordinanz, welche Wir jetzo oder inskünftig auf dieses Unser 
Eyland richten und geben werden, in allen und jeden ihren Puncten 
gehorsamst geleben und nach Vermögen dahin sehen, dass Solches 
ebenmässig von den Einwohnern Allen und Jeden richtig geschehe. 

16) Wegen dieses seines Dienstes soll Unser Vogt auf dem 
Eyland Norderney jährlich zu einer Besoldung von Unserm Amtshause 
Berum 12 Reichstaler empfangen und allein auf dem Eylande Wein 
und Bier zu schenken und an Niemand anders als an Uns die ver-
ordneten Wein- und Bier-Accisen zu bezahlen bemächtigt sein, auch 
sonst, wie der vorige Vogt, die Weide zu seinen Pferden und Beesten 
ohne einiges Entgelt gebrauchen, wie iuigleichen von den ange-
strandeten und geborgenen Gütern, soviel als seine Vorfahren gehabt, 
zu geniessen haben. Urkundlich (1636)." 

Im Dezember 1638 war das Schiff des Setzschiffers Ocko Poppen, 
das von Amsterdam mit Hering, Thran und Branntwein nach Bremen 
wollte, vor der Insel total zu Grunde gegangen. Die Befrachter 
Hermann Schwarting und Genossen stellten nun eine Klage gegen 
die Insulaner, weil diese einen grossen Teil des Strandgutes für sich 
verbraucht hätten. Vorhanden waren nur 10 Tonnen Thran und 
5 Tonnen Branntwein. 

Es wurden deshalb Poppe Iben, Remmer Taden und Haye 
Sicken, sowie Pavel Carstiens als Repräsentanten der Insulaner vor 
die Hofkanzlei zu Aurich geladen. Auch der Pastor und der Vogt 
sollten als Zeugen erscheinen. Leider sind uns die Namen der 
beiden nicht weiter angegeben. Auch eine Kirche existirte damals 
schon auf der Insel. Sie wurde nämlich zum Aufbewahrungsort für 
die geborgenen Waren bestimmt. 

Die vorgeladenen Insulaner bestritten alles, und schliesslich 
wurde dem Bremer Kaufmann eröffnet, dass er die Waren gegen eine 
Tonne Branntwein an den Fürsten und angemessenen Bergelohn an die 
Insulaner wiedererhalten könne. 

Der Bericht eines Unbekannten aus dem Jahre 1650, der zur 
Vorlage für den Landtag abgefasst war (es handelte sich hierbei um 
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die Konservation der Inseln), sagt von Norderney, dass es eine Kirche 
und 18 Häuser habe. Die Länge der Insel von Osten nach Westen 
betrage 1595 Iluten (ä 12 Fuss). 

In demselben Jahre wurde Frericli Hayen, dem Namen nach 
ein Ostfriese, als Prediger hier eingesetzt. Er war 1620 geboren 
und ursprünglich Schneider. 

Ueber eine neue Strandung liegt folgendes Reskript des jungen 
Grafen Enno Ludwig an den Drosten Moritz Boner und Amtmann 
Stephan Rudolf Freyfa^ay^Berum vor : 

„Wir haben in Gnaden geconsentiret, dass von dem ange-
straudeten Teer den Eyländern der dritte Teil, welches etwa 
56 Tonnen sein wollten, gelassen, die übrigen zwei Teile aber aufge-
ftillet, wohl verwahrlich zugeschlagen und nebens dem vorhandenen 
Holz (ebenfalls Strandgut) fiirderlichst an den Amtmann zu Norden, 
um sich zu Unserer anderweiten Verordnung in dem „Fre wichen 
Hoff" (Fräulein Hof, ein herrschaftliches Gebäude) geschickt werden 
sollen. Wir erwarten auch hinfüro von den Eyländeni wöchentlich 
einige Fische zu Unserer Küche, weil Uns deren zumal wenig von 
anderen Orten gebracht werden. Wie Wir dann auch von Zeit zu 
Zeiten einige Kanine zu Unseren Falken haben wollen, zumal Wir 
vernehmen, dass deren fast eine grosse Menge daselbst sein soll. 
Ihr habt dies Alles ins Werk zu richten und Uns zu Gnaden ge-
wogen. Datum Aurich, den 26. October 1652." 

Enno Ludwig, der mittlerweile in den Fürstenstand sich hatte 
erheben lassen, beauftragte, um sich näher über den Zustand der 
Inseln, namentlich der westlich gelegenen, zu unterrichten, am 
13. Juli 1657 den Rentmeister Rudolf Brenneysen und den Amtmann 
von Aurich Georg Eppen, dieselben zu besuchen. 

In ihrem unterm 20. Juli abgestatteten Bericht sagen s i e : ' „ W i r 
haben solchem gnädigem Befehl zu gehorsamer schuldiger Folge uns 
noch am Abend vorangeregten Tages (13. Juli) nacher Birum (Berum) 
erhoben und mit den Beamten daselbst uns nach das Eyland Norderney 
den 14. morgens überführen lassen und selbiges in solchem Stande 
befunden, dass es geringer Verbesserung nötig, allein wann (als) an 
der Westseiten selbigen Eylandes, woselbst es vermöge des Voigts 
T a d e n eigener Aussage ein weintzig (winzig — wenig) abzunehmen 

' ) Reershemius I. 234. 
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anfanget, nur ein Fuder Busch (Buschwerk) oder etzliche mit wenig 
Flacken, das fliegende Sand aufzufangen, respective verstochen und 
gesetzt werden möchte. Hat an der Nordseiten einen guten Schutz 
von breiten Sanddünen, welche es der wilden, wüsten See opponiren 
kann und sonsten einen ziemlichen weitläuftigen Strand, so von dem 
Gewässer nicht jederzeit befeuchtet und überlaufen wird." 

„Von selbigem Eyland sind wir mit erwähntem Voigt, welcher, 
wie wol er altersschwach und krank, jedoch aber sich ermannete, 
uns zu begleiten, den 15. hujus auf die Insel Jüste (Juist) angelangt." 

Der Vogt Taden, es ist der erste, dessen Namen wir kennen 
lernen, scheint damals schon ziemlich lange im Dienst gestanden zu 
haben. 

Im Herbst 10(53 war ein aus der Ostsee kommendes, dritthalb-
hundert Last grosses schwedisches Schiff, das geschliffene Steine, 
Marmor und Kupfer geladen hatte, eine Meile von Norderney durch 
Sturm untergegangen. 

Der „Ankerschiffer" Ugo Segges von Makum bei Harlingen 
erbot sich jetzt, das versunkene Schiff aufzusuchen und mit vier 
Schiffen und zwanzig Mann dessen Ladung zu heben, falls man ihm 
fünf Achtel der geborgenen Güter zukommen lassen würde, die 
anderen drei Achtel sollte der Fürst erhalten. Darauf ging man zu 
Aurich den 25. April 16(54 ein, doch sollte ein fürstlicher Beamter 
die Bergung beaufsichtigen. 

Bevor nun Ugo Segges diese „Begnadigung" erlangt, hatte er 
mit Ipo Douwes und Marten Arians, beide ebenfalls von Makum, 
einen Vertrag abgeschlossen, wonach diese mit vier Schiffen und 
sechszehn Mann ebenfalls an der Bergung sich gegen Ablieferung des 
dritten Parts an den Fürsten und Zahlung von 15 Fl. an Ugo Segges 
beteiligen sollten. 

Dieser aber wollte jetzt von dem Akkord nichts mehr wissen; 
er drohte vielmehr seinen Landsleuten, die mit ihren Schiffen bei 
der Insel lagen und vergebens auch schon die 15 Fl. ihm präsen-
tierten, die Segel von den Masten abnehmen zu lassen, wenn sie sich 
in sein Geschäft mischen würden. 

Diese beklagten sich bitterlich darüber beim Fürsten (11. Mai) 
und machten u. a. geltend, dass, wenn ein starker Sturm käme, 
alles mit Sand bedeckt werden könne. 

Dies wirkte. Der Vertrag vom 25. April wurde nun auch auf 
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Douwes und Arians ausgedehnt (12. Mai), doch für diese nur bis zu 
kommenden Pfingsten (1. Juni), sodass nun acht Schiffe und 36 Mann 
mit Hebung der Güter beschäftigt waren. 

Kurz vor dem Feste, das die westfriesischen Schiffer zu Hause 
begehen wollten, begaben sich der Ober-Rentmeister Rudolf Brenneysen 
und der Berumer Amtmann Stephan Rudolf Freitag mit Zuziehung 
der Notare Johann Heiz und Johann Jakobi nach Norderney. Dort 
fanden sie im ganzen 1030 grosse dicke, geschliffene „Floren", von 
denen auf den Fürsten 388 Stück kamen. Sie waren teils rot, teils 
blau. Auch 16 Kuuferplatten kamen auf den fürstlichen Anteil, der 
sofort nach Norden verschifft und dort im Amthause deponiert 
wurde. 

Den Norderneyern stach dies gewaltig in die Augen. Sie wollten 
dies nun auch versuchen, aber sie brachten, wie die Berumer Beamten 
berichten, nichts zum Vorschein. 

Als nun Ugo Segges mit seinen Leuten wieder erschien, gelang 
es ihm, noch 2379 Floren und 75 Kupferplatten heraufzuholen, 
wovon der fürstliche Teil nach Norden gebracht wurde. Gleich 
darauf fanden sie noch 565 Floren und 12 Kupferplatten neben einer 
Marmortafel. Die Fischer wollten diese gern gegen die Steine und 
das Kupfer behalten, allein der fürstliche Hofmaurermeister Harns 
Warners, der nach Norderney gekommen war, um diese Tafel sich 
anzusehen, entschied, dass sie gegen die Steine und das Kupfer nach 
Aurich gehen solle. Sie muss daher einen bedeutenden Wert ge-
habt haben. 

Bei dieser Bergung war auch noch der Vogt Tade Taden thätig. 
Er scheint indes, hochbetagt wie er war, nicht mehr lange gelebt 
zu haben. Sein Nachfolger war H e n r i c h B u e r m a n n , und als dieser 
im Dezember 1670 starb, meldete sich H i n d e r k G e r d e s , Bürger 
zu Norden, zu dem vakanten Posten, den er auch erhielt. 

Im Dezember 1675 strandete ein wahrscheinlich von Frankreich 
kommendes mit Wein und Branntwein befrachtetes Schiff bei der 
Insel, das man sich beeilte, für Kontrebande zu erklären. 

Die regierende Fürstin Christine Charlotte erliess damals folgende 
Verfügung an den Berumer Amtmann Johann Volrad Kettler: 

„Auf Ewern Bericht wegen der gestrandeten Weine und Brannt-
wein ist hiermit Unser gnädigster Befehl, dass Ihr durch Zeigern 
Dieses, Unsern Weinschenken, nach Abzug des dritten Teils für die 
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Borger, die Uns competirenden 14 Oxhaupt1) Wein anhero lieffern 
lasset und zu deren Ueberführung alle möglichste Beförderung tut, 
das Fass Branntwein aber durch öffentliche Ausminerei (Verstrich) 
an den Meistbietenden verkauft und von solchem Oelde gleichfalls 
zwei Drittel Uns anhero in Untertänigkeit einsendet. Daran beschieht 
Unsere gnädigste Meinung und Wir bleiben Euch mit Gnaden wohl 
gewogen. Gegeben auf Unserem Residenzhause Aurich, den 23. De-
zember 1(575." 

Was die Norderneyer mit ihren sieben Oxhoft Wein gemacht, 
erfahren wir leider nicht. 

Wie lange Hinderk Genies als Vogt tliätig war, wissen wir 
nicht. Sein Nachfolger war J a k o b B i l c k e r , der aber wegen allerlei 
Ungehörigkeiten seine Stelle verlor, die nun S i m o n J a k o b s erhielt. 

Bilcker, der als Vogt den alleinigen Verkauf von Spirituosen 
und Kramwaren gehabt hatte, wollte sich nicht darin fügen, dass er 
diesen Handel wieder abgeben musste. 

Trotzdem dass das Amt in Berum unterm 4. März 1(589 ein 
Proclama erliess, dass nur der wirkliche Vogt zu diesem Handel be-
fugt sei, scheint Bilcker sich doch nicht gefügt zu haben. Er stiess 
vielmehr in Gegenwart mehrerer Personen, so der Frau und Tochter 
des Pastors, allerhand Schmähungen aus, um seinem Grimme Luft 
zu machen. „Er frage nicht nach Prinzen und Fürstinnen (damals 
regierte die Fürstin Christine Charlotte in Vormundschaft ihres 
Sohnes Christian Eberhard), noch nach Drost oder Amtmann. Das 
Eyland wäre sein und er wolle ehesten Tag darauf Immission nehmen." 

Natürlich denunzierte ihn sein Nachfolger Jakobs, dem er auch 
gesagt hatte, es wären Schelme und Diebe, die ihm den Vogtsdienst 
gegeben hätten. 

Eine peinliche Untersuchung vor der Hofkanzlei zu Aurich war 
die Folge davon und Bilcker wurde in gebührende Strafe genommen. 

Aber auch Jakobs hielt nicht lange aus. Er wurde wegen 
seines „treulosen Verhaltens" bei einem jüngst gestrandeten, mit 
Gerste beladenen Schiff im Dezember 1(592 abgesetzt, und den 
Posten erhielt J ü r g e n C h r i s t i a n S c h l e e v o i g t , gewesener 
Vogt zu Larrelt. 

') Man suchte damals alles in der ostfriesischen Kanzlei zu verhoch-
deutschen. 
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Der Vogt, Jakob Rickling zu Nesse (Amt Berum) erhielt den 
Auftrag, den Seldeevoigt auf der Insel zu installieren und dem abge-
setzten Vogt seine Bestallung abzunehmen. 

Dass den Bergern stets der dritte Teil der von ihnen geborgenen 
Güter zustand, war altes Herkommen. In welcher Weise aber die 
geborgenen Schilfsgeräte zu teilen wären und wie es sich mit einem 
Wrack verhalte, darüber herrschte fortwährend Meinungsverschieden-
heit und fast bei jeder Strandung/ kam es darüber zu Reibereien. 

Auf die Vorstellungen der^lnsel wurde deshalb von dem Fürsten 
Christian Eberhard nachfolgendes Reskript an Drost und Amtmann 
zu Berum erlassen: 

„Wir haben ab Euern Unseres Rats1) und Amtmanns einge-
sandten Relationen und anderen Benachrichtigungen sowohl als 
Unserer Untertanen auf Norderney getanen untertänigsten schrift-
und mündlichen Vorstellungen mit mehrerem umständlich vernommen, 
wie es bishero mit den (an) der (der See gelegenen) Oertern gestran-
deten Schiffen und Gütern fast durchgehends' gehalten worden; nur 
dass einige Unserer Herren Vorfahren am Regiment einige discrepante 
Verordnungen wol desfalls haben ergehen lassen. Wann wir aber 
bei dem ersten ersehen, wie dass Wir von Participirung des einen 
geborgenen Drittels, des von sotanen Schiffen geretteten also-
genannten Seyl (Segel), Treyls, Anker, Tauen und was sonsten nicht 
nagelfest am Schiffe ist, wol gänzlich ausgeschlossen werden sollen, 
So ist Unser gnädigster Wille und Befehl, dass Ihr bei Repartirung 
einiger gestrandeten Schiffe, deren Anker, Tauen, Seyl, Treil und 
Ladung es zwar bei der bisherigen Observanz lasset, Uns aber von 
dem ersten keineswegs ausschliesst und also, wenn einige Schiffe 
bei Unsern Inseln und Ufern in dem Euch anvertrauten Amte etwan 
stranden und die mehrberührten Stücke daran sammt der Ladung 
durch die Untertanen der Inseln geborgen werden sollten, Ihr alsdann 
den Rhedern und Schiffern, so daran participiren, zwei Drittel von 
den geretteten Seylen, Ankern, Tauwerk und was sonsten am Schiffe 
nicht nagelfest ist, sammt einem Drittel von der Ladung sogleich 
ohne ander wärt igen Entgelt wieder zukommen und abfolgen lasset, 
die übrigen zwei Drittel von der Ladung sammt einem Drittel von 

') Edzard Adolf von Pettkum, Geheimer Rat. Kammerpräsident und Drost 
zu Berum. Amtmann daselbst war der schon obgenanntc Johann Yolrad Kettler. 



12 

den geborgenen Ankern, Seylen, Tauen und sonsten aber in zwei 
gleiche Teile wiederum repartiren, davon den einen Teil für Uns 
in guter Verwahrung nehmen und das andere Drittel sammt dem 
Wrack des Schiffes den gesammteji Eingesessenen derjenigen Insel, 
woran es stranden und durch welche es geborgen oder gerettet wird, 
zukommen und dem Herkommen gemäss unter Euch mit ihnen 
verteilen lassen sollet, jedoch dass die Untertanen den Wrack des 
Schiffes jedesmal alleine behalten. Sollte aber das gestrandete Schiff 
von einem solchen Ort sein, woselbst man anderer Gestalt mit Uns 
und Unserer Untertanen Schiffe, wann sie verunglücken, verfährt, 
so habt Ihr gleicher Gestalt bei vorkommender deren Strandung, 
auch also mit ihnen, als sie mit Uns verfahren, und sodann die-
jenigen Teile von Schiffsgerät und Ladung, welche sonsten die Rheder 
und Schiffer obberührtermassen wieder erlangen, Uns alleine lind 
zugleich zu appropriiren. mit dem Ueberrest vorhin angeführter Unser 
Verordnung nach zu handeln und falls sonsten ausser der Schiffs-
gerätschaft und Ladung etwas in ein- oder anderm gestrandeten 
und verunglückten Schiffe an Barschaften und sonsten gefunden 
werden sollte, dasselbe jedesmal sogleich in guter Verwahrung zu 
nehmen und dahin sehen zu lassen, dass daran von Niemandem etwas 
veruntreut, sondern alles bis zu Unserer fernem Verordnung wohl 
conserviret und beibehalten werden möge. Alles bis zu anderwärtiger 
Unser Verordnung und Befehl und Wir verbleiben Euch mit Gnaden 
wohl gewogen. Gegeben auf Unserm Residenzhause Aurich, den 
29. Dezember 1692." 

Am 8. Dezember 1693 strandete zwischen Norderney und 
Baltrum ein von Hamburg kommendes Emder Schiff, geführt von 
Hinrich Meyer. Er hatte Viktualien (Gerste, Grütze, Bohnen und 
Erbsen) für die Kurbrandenburgische Miliz zu Greetsiel (der Grosse 
Kurfürst hatte bekanntlich 1682 diese kleine ostfriesische Festung 
durch seine Truppen besetzen lassen), sowie Tabak, Kupfer und 
Balken, letztere nach Delfsiel bestimmt. " 

Auf Norderney wurden geborgen 60 schwere Balken, 3 Fass 
Hamburger Mehl, eine Quantität Tabak, die einem Emder Juden 
Levi Moses zugehörte, und 14 Tonnen mit Viktualien. Ein Nesmer-
sieler Schiffer vermochte 15 Balken und 36 Tonnen Viktualien zu 
bergen, der Tonboyer-Kapitän Jasper Ocken für mehr als 1000 Reichs-
thaler Kupfer, Mehl und Tabak. 
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Dio Regierung gab den Befehl, die Viktualien gegen billigen 
Berglohn nach Greetsiel zu verabfolgen, von den Balken aber den 
dritten Teil nach Berum zu schicken. 

Der neueingesetzte Vogt, Jürgen Christian Sehleevoigt (Sievoigt), 
hatte sehr bald mit dem Anhang seines abgesetzten Vorgängers zu 
kämpfen. Wie er im Januar 169^ber ichtet , hätten die Stiefsöhne 
desselben Jan und Hinrich ('Inin sich unterstanden, vom Strande 
eigenmächtig einige Planken wegzunehmen und ihn, als er dazu ge-
kommen, zu Boden geworfen und geschlagen, auch ihn dann mit 
drei anderen Knechten verfolgt und harte Drohworte ausgestossen. 
Der Vogt bittet, zum warnenden Exempel sie gehörig zu bestrafen 
und, weil sie jetzt mit ihrem Schilf im Nordersiel lägen, um dann 
Reisen zu machen, sie sofort zu verarretieren. 

Der zum Bericht aufgeforderte Berumer Amtmann erklärte nun, 
er habe durch den Norder Amtmann den Hinrich Cluin gefänglich 
einziehen lassen. Aber die Sache sei nicht so eilig, denn die Ge-
brüder Cluin besässen ein schönes neues Schiff, das wohl einige 
Tausend Gulden wert sei, und sie machten regelmässig Fahrten von 
Norden nach Amsterdam. Sie seien eben im Begriff, mit einer 
Ladung Gerste für den Norder Kaufmann Risse Dirks dorthin zu 
fahren. Derselbe werde sicher auch eine Kaution stellen, dass die 
Gebrüder in Monatsfrist, wenn es verlangt werde, sich vor Gericht 
stellen würden. 

Daraufhin wurde der Amtmann von Norden angewiesen, die 
Gebrüder Cluin unbehelligt zu lassen, wenn der Kaufmann Dirks 
oder sonst ein Norder Bürger für sie Kaution leisten wolle. 

Wir wissen nicht, ob später eine gerichtliche Verhandlung 
stattgefunden hat. Die Sache scheint eingeschlafen zu sein. 

Am 22. Oktober 1696 kam das schwedische Schiff „Konung 
Salomon", 100 Last gross und geführt vom Schiffer Jan Andresen 
Graen (Graan) aus Stockholm, auf der Norder Plaate (auch Ham-
burger Sand genannt) zum Aufsitzen. Es hatte zu Bordeaux Prü-
nellen, Terpentin, Nussbaumholz und Sirup eingenommen und war 
ausweislich seines Passes nach Stockholm bestimmt. Der Wert der 
Ladung mochte 17,000 H. betragen. 

Nun war damals noch der sogenannte dritte Raubkrieg Ludwigs 
des XIV. im Gang, der mit dein Frieden von Ryswyk (1697) endete. 
Alle aus Frankreich kommenden Schiffe wurden von englischen Kapern 
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untersucht, selbst wenn sie wie der „Konung Salomon" aus einem 
neutralen Lande stammten und wieder dorthin wollten. Die neutrale 
Plagge musste eben manche Ladung decken, die im Grunde dem 
Kriegsrecht verfallen war. 

Es war natürlich bei strengster Strafe den deutschen Schiffen 
untersagt, mit Frankreich Handel zu treiben. Wer sich aber am 
wenigsten darum kümmerte, das war die Stadt Emden, die bis dahin 
überhaupt keinen UberHuss von Patriotismus gezeigt hatte. Die Sache 
war so schlimm, dass der Kaiser Leopold unterm 12. August 16911) 
ein scharfes Dekret an sie erliess und ihr in demselben vorwarf, dass 
ihr Konvoier (das Kriegsschiff, das zur Deckung der Handelsschiffe 
bestimmt war) unlängst auf ein holländisches Schiff gefeuert habe, 
welches den Transport von Kontrebande zu verhindern gesucht. 

Auf Grund der kaiserlichen „Avokatorien" waren die fürstlichen 
Beamten Ostfrieslands ungemein attent, sobald sich ein Schiff zeigte, 
das vielleicht verdächtig sein konnte. Auch der „Konung Salomon" 
erregte sofort ihre Aufmerksamkeit, als er einen Teil seiner Ladung 
ausschiffen wollte, um sich zu erleichtern. In seinem ganzen Ge-
bahren schien mancherlei nicht zu stimmen. 

Der noch vorhandene, sehr weitläufig gehaltene und in latei-
nischer Sprache abgefasste Schiffspass d. d. Stockholm, den 2. De-
zember 1695, meldet uns, dass der Schiffseigner der Hofrat Karl 
Christian Maudell zu Stockholm sei, und dass dieser das zu Gothen-
burg liegende Schiff, befrachtet mit 300 Schiffspfund Eisen und 40 
Balken, nach Falmouth sende, von wo es nur mit Ballast nach 
Bordeaux segeln solle, um dort Weine und andere Waren für seinen 
Eigentümer einzunehmen und dann wieder in die Ostsee (mare Bal-
ticum) zurückzukehren. 

Weiterhin ist noch der zu Bordeaux unterm 6. Oktober 1696 
ausgefertigte Schiffspass vorhanden. Es ist dies ein grosses höchst 
künstlerisch (im Barokstil) ausgeführtes Bla^t. Das Formular ist 
gedruckt und auf den Namen des Grafen von Toulouse, Louis 
Alexandre de Bourbon, Admirals von Frankreich, ausgestellt, dessen 
von Trophäen umgebenes Wappen, die drei Lilien mit dem Querbalken 
des Bastards (der Admiral war ein illegitimer Sohn des Sonnenkönigs), 
die obere Partie des Blattes einnimmt. Hinter diesem Wappen 

Borkum pag. 52. 



hängt eine von Fngeln, Guirlanden, Faunen und Nixen umgebene 
Decke herab, auf welches das Passformular gedruckt ist. Die Decke 
rundet sich nach unten ab und lässt den Blick auf das Meer frei, 
auf dessen Vordergrund Neptuns wiehernde und stark ausgreifende 
Seerosse zu sehen sind. 

Das ganze, sehr zierlich in Kupferstich ausgeführt (Invente 
par le Sr- Berain dessignateur du Roy et grave par le Sr: le Pautre 
graveur du Roy), bildet einen merkwürdigen Konstrast. zu seiner 
Bestimmung. 

Als Bestimmungsort des Schiffes ist in dem Pass „Estokolme" 
angegeben, als Ladung: „Prune, Cirop et Tables de Noyer", von 
Terpentin ist keine Rede. 

Nach Angabe des Schiffers Graen ist er von seinem Kurs nach 
der Ostsee durch harte Sturmwinde abgebracht und in die Oster-Ems 
einzusegeln gezwungen worden. Nach Verlierung zweier Anker ist 
er auf dem Hamburger Sand zum Aufsitzen gekommen. Sofort 
hat er sich nach Greetsiel begeben und dort den Schiffer Tyebbe 
Gelder geheuert, damit er das damals noch ganz intakte Schiff lichte 
und solang mit Gütern nach Emden fahre, bis dasselbe wieder 
in Tiefwasser gebracht und kalfatert sei, um weitersegeln zu 
können. 

Dagegen haben später Borkumer Schiffer erklärt, der „Konung 
Salomon" sei bei gutem hellem Wetter in die Ems eingesegelt und 
habe seinen Kurs auf Emden genommen. 

Ferner steht den Aussagen des Schiffers, der sich von Greetsiel 
nach Emden begeben hatte, der Bericht des Amtmanns Jorgena von 
Greetsiel entgegen, der schon unterm 25. erklärt, er habe Tags zuvor 
den Burggrafen Schulz und zwei Schiffer abgeschickt, um den Zu-
stand des Schiffes zu besichtigen. Dieselben hätten es ganz leck 
befunden und mit vielen grossen Löchern durchbohrt, auch im Sande 
festgetrieben. Es war mithin als Strandgut anzusehen. 

Die Absicht des Schiffers Graen, seine Güter nach Emden zu 
bringen, gelang nur zum kleinsten Teil. Er sagt darüber: Tyebbe 
Gelder sei mit sieben anderen Schiffen am 2;}. an Bord gekommen 
und habe sein Steuermann mit ihnen akkordiert. Anstatt nach Emden 
zu fahren, hätten aber fünf Schiffe die Güter nach Greetsiel und drei 
Schiffe nach der Insel Juist gesegelt und die Ladung dort ans Land 
gesetzt. 

15 
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Die näheren Umstände sind etwas drastischer Natur. Der Burggraf 
Schulz hatte sich in einem der an den „Konung Salomon" fahrenden 
Schiffe versteckt. Dort luden eben zwei Borkumer Schiffe Güter 
ein, um sie nach Emden zu verführen. Als sie eben im Begriff 
waren abzufahren, sprang Schulz aus seinem Versteck und befahl 
den Borkumern, bei 100 H. mit den Gütern nach Greetsiel zu fahren, 
was denn auch geschah. Die 14 Köpfe starke Mannschaft des 
„Konung Salomon" wagte nicht, dem fürstlichen Beamten entgegen-
zutreten. 

„Ich bin willens", sagt der Amtmann Jorgena in dem ange-
gebenen Bericht vom 25., „den Schiffer Tiebbe Harmens (derselbe 
ist wohl identisch mit jenem Tyebbe Gelder in der Eingabe des 
Kapitäns) morgenden Tages mit genügsamer Mannschaft hinwiederum 
abzuschicken, um dasjenige, was etwa noch übrig, mit benötigter 
Force zu sich zu nehmen und gleichfalls anhero zu bringen, welches 
alles ich also zu verrichten meine untertänigste Pflicht und Schuldig-
keit zu sein erachtet, in der demütigsten Zuversicht, dass Ew. Hoch-
fürstl. Durchlaucht solches alles gnädigst ratificiren werden, weil 
ich aus allen Circumstantien nicht anders kann vernehmen, als dass 
oftberührtes gestrandetes Schiff immediat aus Frankreich sei ge-
kommen und mehrenteils nur Contrebande-Waren geführt, wiewol 
ich nicht gewiss erfahren können, wohin es seinen Kurs gesetzt 
gehabt. Sonsten sind doch einige Kaufleute aus Emden, als nament-
lich Tewes Peters Blau, N. und N. Baumgarten und N. Payne mit 
noch einem Franzosen allhier gewesen und haben sich um Weg-
führung der gestrandeten Güter sehr bemüht, aber sich dennoch bei 
mir nicht angegeben, noch mir auf mein Erfordern von Beschaffen-
heit dieser Sache einige Nachricht geben wollen. Uebrigens weil 
ich befürchte, dass erwähnte Kaufleute wegen der allhier aufge-
brachten und ferner etwa aufzubringenden Güter, weiss nicht aus 
welchem Fundament oder Praetext, etwa einige Assistence bei der 
Brandenburgischen Milice suchen und erhalten möchten, also gelangt 
an Ew. Hochfürstl. Durchlaucht meine untertänigste Bitte, Dieselbe 
geruhen mir Dero gnädigsten Befehl dieser Sache halber und wie es 
insonderheit mit den aufgebrachten Gütern gehalten werden soll, in 
hohen Gnaden so bald (als) möglich und gnädigst gefällig zukommen 
lassen." 

Die Vorsicht Jorgena's war nicht unbegründet. Man weiss, dass 
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im November 1682 rlie kleine ostfriesische Festung Greetsiel von 
brandenburgischen Truppen überrumpelt worden war und dass 
diese sich nicht allein dort , sondern auch in Emden festgesetzt 
hatten. In Emden befand sich damals auch eine brandenburgische 
Admiralität. 

Die Brandenburger nahmen aber mit Vergnügen jede Gelegenheit 
wahr, die Fürstlichen ihre Macht fühlen zu lassen, und die Kaufleute 
von Emden wussten, dass sie ihrer Regierung gegenüber an ihnen, 
wie früher an den holländischen Besatzungstruppen, einen starken 
Rückhalt hatten. 

Der Geheime Rat sprach unterm 29. dem Amtmann Jorgena 
seine Zufriedenheit hinsichtlich der von ihm getroffenen Massregeln 
aus und fügte dann hinzu: »Wir können aus allen Umständen 
nicht anders urteilen, als dass solch Schiff nicht nach Stockholm, 
sondern nach Emden wider die Reichs-Constitutiones und Kaiser-
lichen Inhibitoria aus Frankreich destinirt und befrachtet gewesen 
und habt Ihr darum desto mehr dahin zu trachten, dass, was weiter 
davon geborgen werden kann, es sei an Waren oder Schiffsgerät 
weggenommen und in Sicherheit gebracht werde. Jedoch sollt Ihr 
nicht hindern, sondern vielmehr nach Vermögen beförderlich sein, 
dass das Schiff auch gerettet und an nächsten sichern Ort oder 
Hafen gebracht werde, da weder von den Kurbrandenburgischen, 
noch den Emdern etwas dawider tractirt oder vorgenommen werden 
könne, mit der Versicherung, dass, wenn es mit wahrhaften und 
richtigen Schwedischen oder anderen gültigen Pässen versehen, wir 
von demselben nichts Widerrechtliches begehren, sondern dasselbe 
sowol als die geborgenen Waren, wenn sie Schwedischen Untertanen 
oder Kaufleuten erweislich zugehören, gegen gebührliche Recognition 
und Berglohn wieder losgeben wollen. Und habt Ihr Alle, so sieh 
deswegen bei Euch angeben, unserm vorigen Befehl gemäss an uns 
anhero zu verweisen, da wir uns nach Billigkeit und Befindung der 
Sache gegen sie erklären werden. Weil aber noch Keiner, wie 
sonst in dergleichen Fällen ungesäumt zu geschehen pflegt, sich 
desselben dahier angegeben, so ist desto weniger zu zweifeln, dass 
es ein verdächtiger und verbotener Handel sei. Wenn Ihr auch 
noch Sorge hättet, dass entweder die Kurbrandenburgischen oder 
die Emder die bisher von unsern Schiffern geborgenen Güter, an 
welchem Ort es auch sei, zu erfassen suchen, so habt Ihr zu 

2 
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verschaffen und zu befördern, dass die Schiffer damit sich nach dem 
Harlingerland retiriren mögen." 

Harlingerland (Esens und Wittmund) war nicht allein am 
weitesten von den Plätzen entfernt, wo brandenburgisches Militär 
lag, es stand auch entgegen dem übrigen Ostfriesland unter der 
absoluten Regierung des Fürsten. 

Zugleich wurde der fürstliche Rentmeister zu Emden, Gabriel 
Meder, angewiesen, die Frage, ob dortige Kaufleute das Schiff 
befrachtet hätten, möglichst ins Klare zu stellen. 

Jorgena hatte ebenfalls unter dem 29. Oktober einen weiteren 
Bericht abgesandt, der zunächst meldete, dass von zwei Borkumer 
Schiffern 66 Oxhoft Terpentin, dazu 14 halbe und 9 Drittelfässer, 
40 Fässer Pflaumen, 20 Fässer Sirup und eine grosse Anzahl 
Nussbaumplanken nach Greetsiel geborgen seien. (Die ganze Schiffs-
ladung bestand aus 500 Centner Terpentin, 700 Centner Prünellen, 
250 Centner Sirup und 100 Nussbaumplanken.) 

„Und als mir auch diesen Abend die Nachricht erteilt worden", 
fährt Jorgena fort, „wassmassen der Equipagenmeister de Lange 
sich herausgelassen, dass das gestrandete Schiff dem Kurbranden-
burgischen Admiralitätsrat Leonhard von Grinsveen zugehören solle, 
habe ich solches Ew. Hochfürst]. Durchlaucht hiemit auch unter-
tänigst hinterbringen müssen. Und wiewol ich sowol gestern als 
heute meinen grossen Fleiss angewendet, um ein oder mehr Schiffe 
zu Bergung des Schiffsgeräts nach dem- gestrandeten Schiff abzu-
schicken, habe ich dazu weder Schiff, noch genügsame Mannschaft 
ohne grosses Geld bekommen können, welches ich dann, weil Ew. 
Hochfürstl. Durchlaucht Rentmeister Johann Christian von Seggern 
dazu ohne vorhergehenden Befehl den geringsten Heller zu bezahlen 
sich verweigert, nicht unternehmen dürfen, sondern bis nähere 
gnädigste Verordnung davon desistiren müssen, insonderheit weil 
das gestrandete Schiff nach Aussage der eingenommenen Schiffleute 
von hiesigen Einwohnern unmöglich kann geborgen oder nach einem 
anderen Ort verführt werden, wiewol der Schiffer davon sich ver-
lauten lassen, dass er durch verschiedene, aus der Stadt Emden 
abzuholende Instrumenta selbiges annoch zu bergen verhoffte. Sonst 
habe (ich) noch nicht vernehmen können, dass die Brandenburgischen 
Völker oder die Emder wegen der allhier und auf der Insel Juist 
aufgebrachten Güter etwas Präjudicirliches vorzunehmen gedenken, 
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sondern hergegen von dem hiesigen Commandanten von ungefähr 
gehört, dass er desfalls noch die geringste Ordre nicht empfangen 
habe und finden auch die Borkumer Schiffer grosse Schwierigkeit, 
um mit ihren schwergeladenen Schiffen über die Watten nach 
Harlingerland zu gelangen. Uebrigens habe dies noch untertänigst 
müssen beifügen, dass ich von dem Vogt von Norderney Jürgen 
Christian Schlevogt. vernommen habe, gestalt der Schiffer und 
beinahe die sämtlichen Schiffleute auf dem gestrandeten Schiff zu 
ihm gesagt, dass dieses von N. Payne in Frankreich befrachtet und 
an dessen Bruder in Emden adressiret, auch dass Jener mit ihnen 
nach Emden überzukommen resolviret gewesen wäre, wann er keine 

^Verhinderung bekommen hätte. Der Schiffer ist gestern Abend spät 
wiederum allhier gewesen und diesen Morgen, ohne dass ich selbiges 
vorher vernommen, wiederum nach Emden abgereist, also dass ich 
demselben seine Passeporten annoch nicht abfordern können, wiewol 
der Vogt von der Insel Juist, Johann Wiardts, mir die Nachricht 
erteilt, dass Jener auch nicht willens gewesen, mir seine Pässe 
vorzuzeigen, sondern resolviret, selbige Ew. Hochf. Durchlaucht selbst 
zu präsentiren." 

Der Schiffer Graen hatte aus Emden Schiffszimmerleute herbei-
geholt, um das Fahrzeug wieder dicht machen zu lassen. Nachdem 
dieselben es aber besichtigt, fanden sie es dermassen beschädigt, 
dass sie es für hoffnungslos erklärten, es wieder Hott zu machen. 
Das Schiff hatte ausserdem einen eigenen Schiffszimmermann, auch 
waren schon alle erdenklichen Anstalten getroffen, die Lecke zu 
stopfen. 

Schon am 28. Oktober reichte zu Greetsiel der genannte 
Equipagenmeister F. de (der) Lange bei dem Amtmann Jorgena 
einen Protest ein, geschrieben in holländischer Sprache, worin er 
ganz ohne einen Schatten von Beweis anzuführen, sagte, er sei 
Bevollmächtigter der schwedischen Kaufleute — Rheder und pro-
testierte, dass die ausgeladenen Güter nach allen anderen Orten, 
nur nicht nach Emden verschifft würden. 

Jorgena nahm nun den Steuermann vor. Derselbe erklärte 
denn auch, das Schiff gehe Monsieur de Lange, brandenburgischer 
Equipagenmeister und Leonhard von Grinsveen, Rat des Kurfürsten 
von Brandenburg, an. In die Ladung teilten sich der Administrator 
I'homas Payne, dessen Bruder es auch zu Bordeaux befrachtet hatte, 
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Bernard Ponjols, der erst vor einigen Wochen das Emder Bürger-
recht erworben hatte, Tewes Bastians und die Gebrüder Johann 
und Peter Baumgarten zu Emden. Letztere seien übrigens nur 
Vertreter von Hamburger Kaufleuten. 

Zu Norden im Fräuleinhof (einem fiskalischen Gebäude) fanden 
sich schliesslich von der Ladung des Königs Salomon 68 Oxhoft 
Terpentin (ä 4 Centner), 118 halbe Fässer (ä 2 Centner), 65 ganze 
Fässer Prünellen (ä 9 Centner), 51 halbe (ä 4^2 Centner), 37 ganze 
Fässer Prünellen, aber nass, und 12 halbe ebenfalls nass; 28 Fässer 
Sirup (ä 9 Centner) und 80 Stück Nussbaumbretter. 

Ende Dezember wurden die ganzen Güter zu Norden in öffent-
licher Ausmienerei (wie man in Ostfriesland sagt) verkauft. ^ 

Gelöst wurden 12,690 fl, wovon 1545 fl Unkosten abgingen. 
Die Frachten der Borkumer, Juister und Greetsieler Schiffer spielen 
hierbei eine Hauptrolle. 

Der Reinertrag belief sich also auf 11,145 fl, was 4127 Reichs-
thaler und 21 Schaaf damals ausmachte. Alles dies wanderte in die 
fürstliche Kasse, weil das Schiff in Gemässheit der kaiserlichen 
Konstitutionen als Kontrebande betrachtet wurde. 

Sehr spät, im März 1697, erschien noch einmal Franz de Lange, 
der sich Equipagenmeister bei der kurfürstlich brandenburgischen 
afrikanischen Kompagnie unterzeichnet, mit einer Eingabe an den 
Fürsten, worin er wieder die Behauptung aufstellte, er sei als 
Bevollmächtigter der s c h w e d i s c h e n Schiffsinteressenten (solche 
gab es erwiesenermassen gar nicht) beauftragt, die Frachtgelder für 
das Schiff einzufordern. „Auch damals habe ich angepräsentiret, 
zu erweisen, dass dergleichen Frachtgelder vor allen anderen Dingen 
bezahlt werden und solches in anderen Landen practikabel und 
durchgehend in Usance sei, angesehen die eingejadenen Güter auch 
bereits für solche Fracht tacite verhafftet sind und dieselbe billig nach 
aller Völker Recht vorab bezahlt werden muss und was nach Abzug 
solcher Fracht an Gütern übrig bleibet, denen Kaiserlichen Avocatoriis 
nur alle subject und confiscabel ist." 

Zur Erhärtung seiner völkerrechtlichen Theorie legte er ein 
höchst umfangreiches, von den „gelehrtesten Männern Hollands, 
ahvo diese Sache aus dem Grunde geexaminirt ist, mit einpariger 
Zustimmung geconfirmirtes" Rechtsgutachten vor. Interessant ist, 
dass de Lange in seinem Schreiben doch die Befugnis der fürstlichen 
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Regierung, die Güter des Schiffs als Kontrebande konfiszieren zu 
dürfen, in keiner Weise ableugnet. 

Schreiben und Rechtsgutachten wurden ruhig ad acta gelegt. 
Am 28. Oktober 1697 scheiterte in heftigem Sturm auf einer 

Sandbank vor Norderney das Hamburger Schmackschiff „Jungfrau 
Sara"; 60 Last gross, mit Stückgütern auf seiner Reise von London 
nach Hamburg. 

Mit 8 Schnickschiffen hatten die Insulaner bei fortwährendem 
Sturm etwa ein Drittel der Ladung in den nächsten Tagen geborgen, 
das übrige glaubte man der See preisgeben zu müssen. 

Die „Jungfrau Sara" war ein neues Schiff, geführt vom Ham-
burger Schiffer Peter Petersen, das einen Pass vom Hamburger Senat 
d. d. 16. Mai 1696 besass und darin als Eigentum der Hamburger 
Kaufleute Albert Ehlers, Walter Beckhoff, Cornelius-Walter Mahne, 
Lorenz Crahmer und Johann von Overbeck deklariert wurde. 

Am 81. Oktober erschienen der Vogt von Norderney und der 
Schiffer Peter Petersen vor dem Amtmann Kettler zu" Berum und 
machten ihn mit der Strandung bekannt, worauf dieser befahl, die 
in des Vogts Scheune liegenden Fässer und Ballen, die meist von 
Nässe gelitten hatten, nicht weiter zu öffnen, sondern erst einen 
fürstlichen Befehl abzuwarten. 

Die Kunde von der Strandung war indes rasch nach Hamburg 
gedrungen, wo am 3. November die Interessenten, als welche hier 
bezeichnet wurden die Firmen: Thomas Fetherstone & Komp., Nath. 
Cambridge, Henry Trotter, p. Fran. Stratford, p. Richard Beale, 
Fred. Schomaeker, Christian Fecht und Komp., Paulus Fleischmann, 
Jacob Brommer, Hinrich Spierinck, Möller & Matsch, Nicolas Bur-
mester, Johann Hancker, Lutken & Dunt, Heinrich Philipp Kugel-
mann, David Friedr. Klug, eine Vollmacht auf Hinrich Musicks und 
Johann Augustus Escher ausstellten, damit diese an Ort und Stelle 
mit den Bergern, sowie mit den Strandherren die nötigen Akkorde 
abschliessen sollten. 

Einige Tage später wandten sich die Interessenten an den 
Hamburger Rat und erklärten, es wäre ihnen von gewisser Hand 
berichtet worden, „als wann ein Hochweiser Rat Ew. Magnificenz 
Hochgelahrte, Hoch- und Wohlweise Herren mit Ihro Fürstlichen 
Durchlaucht von Aurich etc. einen sicheren Vergleich oder Tractat 
wegen Verunglück- und Strandung der Schiffe und Güter auf dero 



Strömen und Landen hätten, wovon, wann solcher also befindet, annoch 
um gütige Eröffnung unterdienstlich hiermit wollen gebeten haben". 

Allerdings hatten im Jahre 1493 die Grafen Edzard und Uko 
von Ostfriesland einen Vertrag mit Hamburg vereinbart, wonach 
u. a. der Mannschaft eines gestrandeten Schiffs unbenommen bleiben 
sollte, ihre Güter zu sammeln. Leisteten die Insulaner hülfreiche 
Hand, so sollten sie dafür ein billiges, redliches Berggeld beanspruchen 
dürfen. Nach dem Vertrage hatte aber der Strandherr durchaus 
kein Recht, für sich einen Part zu verlangen, und gerade hierauf 
kam es an, denn die Ansprüche des Fiskus waren immer die weit-
gehendsten und mussten am ersten befriedigt werden. 

Der Hamburger Rat gab den Interessenten ein Intercessional-
schreiben an den Fürsten, das in allgemeinen Redensarten gehalten 
war, des Vertrags von 1493 aber nicht erwähnte. In anderen Fällen 
ist dies übrigens geschehen, man schickte auch wohl Abschriften 
der vorzugsweise in betracht kommenden Stellen mit, aber geholfen 
hat es niemals etwas. 

Die heillose Zerrüttung der ostfriesischen Finanzen und die 
kläglichen Verhältnisse des Hofes von Aurich entschuldigen einiger-
massen die Geldgier, die man hier zutage legte. 

Mittlerweile waren die Bevollmächtigten Musicks und Escher 
in Aurich angelangt und hatten dort ihre Papiere, worin auch die 
Ladung des Schiffs sich verzeichnet fand, eingereicht. Am 11. No-
vember erging nun an den Hof- und Jagdjunker, auch Lieutenant 
in der Guarde Hartwig Dietrich vö^i Blüch?r der Befehl, mit den 
Bevollmächtigten sich nach Berum zu begeben, um von da mit dem 
Amtmann Kettler oder, wenn dessen Gesundheit es verbieten sollte, 
mit dem dortigen Burggrafen Ditzen und einem Notar nach Norderney 
sich zur Aufnahme des Inventars zu verfügen. 

Am 12., 13. und 14. fand nun durch den Nfttar Heinrich Pauli 
die Designation der gestrandeten Güter statt. 

Es bestanden diese aus mehreren hundert Dutzend Strümpfen, 
Leinwand, Serge, „Cirsay", 22 Säcken mit Ingwer, 18 Stück Zinn 
ä 300 Pfund, 7 Fässern mit Indigo, Hagel, 300 Fellen (Rauchwerk) 
und 7 englischen Stühlen, wovon 4 mit Vernis überstrichen und am 
Rücken und auf dem Sitz geflochten. 

Ein „unverfänglicher" Überschlag taxierte den Wert der Güter 
auf 24656 Reichsthaler (das Zinn allein war 1447 Thaler wert), 
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wobei noch die 7 Fässer Indigo und die 300 Felle nicht mitein-
begriffen sind. 

Die Bevollmächtigten eilten nun sofort nach Aurich zurück 
und boten 3666 Reichsthaler, wenn man ihnen die ganzen Güter 
überlassen wolle. Wunderbarerweise ging man sofort auf dies An-
erbieten ein. Es scheint, dass der Reiz des baren Geldes, das in 
Aurich immer sehr knapp war, dies bewirkte. 

Wenn die Ladung auch etwa 24000 Thaler wert war, wobei 
also auf den Fürsten und die Berger 1 6 0 0 0 Thaler entfallen wären, 
so durfte man doch bei einer an Ort und Stelle vorzunehmenden 
öffentlichen Verauktionierung nicht annähernd darauf rechnen, dass 
die Güter einigermassen nach ihrem wirklichen Werte bezahlt worden 
wären. Vielleicht hatten auch viele Ballen durch die Nässe gelitten. 

Man begnügte sich deshalb mit den 3666 Thalern, wovon 1000 
den Insulanern als Berggeld überlassen wurden. 

Der Lieutenant von Blücher hatte nochmals den Befehl erhalten, 
sich auf die Insel zu begeben, um den Bevollmächtigten die Güter 
zu übergeben. Als die Hamburger nicht sofort erschienen, wurde 
der Lieutenant ungeduldig und sandte an den Regierungsrat Rüssel 
folgendes Schreiben: 

„Norderney, den 24. November 1697. 
Monsieur! 

Ich kan mich nicht genuch verwundern, wohr die 
beyde Kauffleute bleiben, Ich bin mit die Eilander furt 
fertich worden und habbe den aCort von etzlichen unter-
Zeignen lassen, itzund aber mich efs solange währet, kombdt 
balt der Eine von Hamburg, der ander von Norden. Der 
Eine hat diese plauderey, der ander dafs, und sind also 
ganfs sturisch. Efs hat aber nicht zu sagen, allefs soll 
wol gehen, aufs Benehmen, umb die Fracht nach Hamburg 
zu bringen, weillen sie gehöret, dafs von diesen Kauffman 
und Schiffer in Norden Ein schiff gewunnen, dar wollen sie 
ganfs nichtefs von hören, den sie sagen, sie haben efs 
geborgen, so können sie die Fracht auch davon verdienen, 
efs gehet ohn dem noch Ein hiesigefs schiff nach Hamburg, 
bitte Mein hochgeEhrter Her Ralit wolle mich davon Ein 
wenich nachricht geben und machen doch, dafs dafs gelt 
überkombdt und nuhr an den Hern ambdtman zu Hage 



gesant wird, man friret und hungert hier baldt zu schände, 
und ich bin ohndem gar unpafs, ich habe schon 2 tage zu 
bette gelegen, und wen efs wieder 2 oder 3 tage frieren 
würde, kunte man liier gar nicht wieder weck komen, im 
übrigen meyne ganfs unterthänigste reCommandation an 
Meynen Gnädigsten Fürsten und Hern und verwarte mit 
schmertzen Ein weinich antwort, und wenn sie komen, ob 
den dafs gut soll abgefolget werden, efs kunte auch fieleicht 
galir diesen winter nicht Ein mahl weck komen, wan efs 
noch Ein wenich frieret, bin und verbleibe unterdessen 

Monsieur 
Vostre tres humble 

Serviteur 
H. D. von Blücher." 

Der Lieutenant hatte nicht so ganz Unrecht. Es war eine 
riskante Sache, zu Winterszeit auf der Insel zu verweilen, wo einige 
Tage Frostwetter den Verkehr mit dem Festlande auf Wochen hinaus 
unterbrechen konnten. 

Der Lieutenant musste sich noch einige Zeit gedulden, denn 
erst unterm 30. November wurde die Vereinbarung unterzeichnet, 
nach welcher die Bevollmächtigten der Interessenten die vollständige 
Übergabe der Güter bescheinigten. 

Die Insulaner freilich hätten gern, wie wir aus dem Bliicher-
schen Schreiben ersehen, neben den 1000 Thalern Berggeld auch 
noch die Fracht nach Hamburg verdient. 

Im Jahre 1696 war der bisherige Pastor Frederik Heyen ge-
storben. Es galt jetzt, einen Nachfolger ausfindig zu machen, was nicht 
leicht war, denn die Stellen auf den Inseln waren jämmerlich dotiert. 

Der Amtmann Kettler schreibt nun in dieser Beziehung unterm 
31. Oktober 1697 an den Fürsten: 

„Im übrigen ist Ew. Hochfürstl. Durchlaucht zweifelsohne 
annoch in frischem Angedenken, dass ich nomine und auf Anhalten 
der gesammten Eyländer von Norderney um einen tüchtigen, frommen 
Pastoren bei Ew. Hochf. D. untertänigst gebeten, auch einen namens 
Tielens dazu untertänig vorgeschlagen. Wie ich aber höre, soll 

') Elias Tilen aus Goslar wurde 1697 Prediger auf Juist, da er aber 
das Abendmahl nicht austeilen wollte, setzte man ihn 1704 an die Armenschule 
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derselbe von Ew. Durch!, nach Juist gesetzt sein. Allein zu Norderney 
ist eine ziemlich grosse Gemeinde, es liegen daselbst einige Kranken 
ungetröstet, Kinder ungetauft, in summa das Kirchen- und Schul-
werk stehet daselbst stille und sein die Einwohner, dass sie mit 
keinem Pastorn oder Seelsorgern wiederum versehen werden können, 
fast desparat, bitte also Ew. Durchl. nochmalen untertänigst, Die-
selben geruhen doch deswegen gnädigst zu disponiren, dass die armen 
Leute auch in ihrem Christentum gestärket und mit einem tüchtigen 
frommen Seelsorger bald versehen werden mögen, der grosse Gott 
wird Ew. Hochf. D. dieses zeit- und ewiglich vergelten, bitte aber 
untertänigst von mir dies nicht ungnädig aufnehmen zu wollen." 

Noch im Laufe desselben Jahres übernahm J o h a n n H u s i u s 
die Predigerstelle auf Norderney. Er war eines Predigers Sohn aus 
dem Lippischen und hatte eine Stellung in Winschoten inne, als 
ihn die Verwüstungen einer Flut vertrieben. Er ging nun nach 
Ostfriesland und nahm hier 1(595 die Stelle auf Langerog an, einer 
Insel, die noch weniger Bewohner als Norderney hatte. Er benutzte 
deshalb die erste Gelegenheit, um von Langerog wegzukommen. 

Am 17. November 1(598 strandete infolge Sturmwetters das 
kleine Emder Schiff „die Gerechtigkeit", Schiffer Haye Tiardts Falk 
(Valk), mit Balken und Salz von Hamburg kommend beladen, an 
der kleinen Sandinsel Buse (Buise), südwestlich vom Westende 
Norderney's gelegen. Der Schiffer rettete sich mit seinem Knecht 
in einem Boot. 

Am folgenden Tage strandete ebenfalls an der Buse ein west-
friesisches, nach Workum gehöriges Schiff, mit Balken von Hamburg 
kommend. 

Am 4. Januar 1(599 erschienen nun 15 Westaccumersieler unter 
Anführung des Schiffers Tyes Jansen, landeten an der Buse und 

nach Aurich. Er soll, wie Reershemins I. 311 berichtet, die Weihnachtsflut 
von 1717 vorhergesagt haben. Sein Vorgänger, Johann Naudaeus, war an 
einem Sonntag des Jahres 1695 nach der kleinen Insel Bant gefahren, um dort 
nach dem Heu zu sehen (die Juister hatten Bant von der Regierung gepachtet 
vergl. „Miscellen" 256), und ertrank dabei elend. Sein Körper wurde am 
Norddeich gefunden. 

') Wir schreiben den Namen, wie er an Ort und Stelle ausgesprochen 
wird. Übrigens findet sich diese Schreibart vielfach auch im vorigen Jahr-
hundert angewandt. 
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begaben sich auf das noch völlig intakte Emder Schiff, das noch 
seine Ladung an Balken besass. Nur das Salz war durch die 
Feuchtigkeit unbrauchbar geworden. 

Sie hieben nun den Mastbaum um und schleiften das Oberteil 
des Schiffes, als der Vogt von Norderney, Jürgen Christian Sleevoigt 
herankam. 

Das Westaccumer Schiff entfernte sich rasch, aber acht seiner 
Leute musste es auf der Buse zurücklassen. Der Vogt zwang nun 
zwei davon, ein Protokoll über diese Angelegenheit zu unterzeichnen. 

Wir haben bereits oben von den bedenklichen Neigungen der 
Westaccumersieler gesprochen. Auch der Amtmann Kettler kommt 
in seinem Bericht auf diesen Punkt zu sprechen. „Die Leute von 
Westaccumersiel fallen den Insulanis sowol von Norderney als Baltrum 
öfters beschwerlich und tun ihnen Gewalt an", weshalb Kettler um 
eine kräftige Bestrafung derselben bittet. 

Den Mastbaum holten sich schliesslich die Wangerooger, die 
ebenfalls ihre begehrlichen Augen überall hatten. 

Peter Hilrichs, der den Mastbaum abgehauen, wurde zu 20 fl 
Brüche verurteilt. Er war auf die Citation nach Aurich gar nicht 
erschienen, sondern flüchtig geworden. Sibelt Jansen, der ihm beim 
Abhauen geholfen, musste 15 fl, sieben Westaccumer, die auf dem 
verunglückten Schiff mitgewesen waren, je 10 fl und die anderen, 
die auf dem Westaccumer Schiff geblieben, je 5 fl Strafe zahlen. 

Die Ladung des Wracks wurde doch noch auf Norderney ge-
borgen. Es waren allerdings nur 20 Balken, aber der Eigner der-
selben war ein sehr bemittelter Mann, Claes J. Duien (Duin, Diien), 
Sägemüller auf der fürstlichen Mühle Hartsweg bei Emden. 

Er supplizierte nun um Verabfolgung der Balken, deren er zu 
seineu- Nahrung sehr benötigt sei, gegen den üblichen Berglohn an 
die Insulaner. In Aurich bedeutete man ihn, er müsste auch noch 
eine „Verehrung" an den Fürsten ausgeloben. Er übergab diesem 
auch, als er im Sommer 1699 sich auf dem Jagdschloss Ilo aufhielt, 
persönlich eine Supplik. 

Später stellte er vor, dass er 30 Reichsthaler „Windgeld" an 
die fürstliche Renterei zu erlegen habe und dass die „Emders" ihm 
grossen Eintrag thun, indem sie in der Stadt auch eine neue 
Sägemühle setzen lassen, sodass er bloss von der „wenigen Kauf-
mannschaft, die er treiben muss", leben könne, 
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Endlich gab man ihm die Balken, von denen schon zwei durch 
einen Sturm weggetrieben waren, gegen den üblichen Berglohn frei. 

A m 16. Januar 1699 verunglückte auf dem Busetief durch 
Sturm ein mit Steinkohlen beladenes, von Schottland kommendes 
Schiff. Fünf Norderneyer fuhren mit ihren Schiffen an das Wrack, 
aber die Juister mit ihrem Vogt — der Norderneyer Vogt war nach 
Norden gefahren, um dort Bier zu holen — waren ihnen schon 
zuvorgekommen. Sie hätten mit Schlägen und Drohworten sie 
abgewehrt, behaupteten später die Norderneyer, und ihnen nichts 
zu beigen gelassen, als zwei Segel, etwas Tauwerk und die aus 
acht Köpfen bestehende Schiffsbesatzung, während sie selbst „un-
erhörter Weise" die Masten abgenommen und alle Obergerätschaften 
des Schiffes mit sich geführt hätten. 

Von dem im April 1702 auf dem Borkumer Riff gescheiterten 
Schiff St. Catharina, ' ) das von Bordeaux mit 800 Oxhoft fran-
zösischen Muskatwein kommend nach Hamburg bestimmt war, 
trieben 3 2 0 Oxhoft bei Juist und Norderney an. Da die Eigner, 
Hamburger Kaufleute, die Güter zurückkauften, so kamen auf Norder-
ney 700 Reichsthaler. 

Von einer holländischen Kauffahrteiflotte, die unter dem Schutz 
eines Konvoyers — es waren damals Kriegszeiten -— von Hamburg 
nach Amsterdam segelte, gerieten während eines heftigen Sturm-
wetters am 22. August 1705 nicht weniger als sechs Schiffe, die 
durch's W a t t fuhren, auf den Strand beim Westende von Norderney. 
Zwei andere strandeten bei Baltrum. 

Das erste Schiff, das des Willm van Zyl (Seyl), ein Schmackschiff , 
genannt de Swaen (Schwan), wurde seiner Ladung, die aus Stückgütern 
bestand, vollständig entledigt. Darnach stopfte ein Schiffszimmer-
mann von Westaccumersiel die Lecke und mit Hülfe von vier Mann 
vom Emdischen Konvoyer — die Insulaner hatten jede Handreichung 
dabei verweigert, weil ihnen nicht genug Geld geboten wurde, — 
brachte man das Schiff vom Strand ab und führte es am 2. September 
nach Westaccumersiel, um es dort auf die Helling zu bringen. 

Das zweite Schif f , das des Hubert Pieters von Enkhuysen, 
mit Balken beladen, war völlig wrack. Die sämtliche Ladung wurde 
geborgen. 

') Borkum S. 56. 
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Das dritte Schiff, das des Rentje Hessels von Makum, der 
zugleich Eigentümer der Ladung (Krummholz) war, wurde wieder 
flott, nachdem man 220 Stück Krummholz ausgeladen, 80 Stück 
blieben noch darin. 

Das vierte Schiff, das des Garbern Abbes, ebenfalls wrack, mit 
Krummholz beladen, das wegen seiner Schwere nicht aus dem Schiff 
zu bringen ist, wurde ganz aufgegeben. 

Das fünfte Schiff, das des Pieter Jansen, ist geborsten und da 
seine Ladung (Holzkohlen) feucht geworden, giebt sie der Schiffer auf. 

Das sechste Schiff, das des Dirk Arnos, war ebenfalls mit 
Holzkohlen beladen, die aber vom Seewasser nicht weiter gelitten 
hatten. Nachdem der Schiffer seine halbe Ladung über Bord ge-
worfen, gelang es ihm, am 5. September wieder loszukommen. 

Laut fürstlichen Befehls vom 9. September sollte die aus Balken 
bestehende Ladung des zweiten Schiffes nach Norden gebracht und 
die aus dem Schiff des Rentje Hessels geborgenen 220 Stück Krumm-
holz zur Hälfte ihm zurückerstattet, die andere Hälfte aber zwischen 
den Insulanern und dem Fiskus geteilt werden. „Es soll dahin 
gesehen werden, dass bei der Teilung Ihro Hochfürstl. Durchlaucht 
nicht benachteiligt werden, sondern ebenso gutes Holz als der Schiffer 
und die Eyländer bekommen mögen." 

Die Interessenten des Schiffes von Wilm van Zyl, welches aller-
hand Stückgüter, als Linnen. Kupferplatten, Wolle u. s. w. geladen 
hatte, boten für das Ganze die Summe von 4000 fl holländisch, was 
angenommen wurde. Davon erhielten die Berger 2500 fl: der Rest von 
1500 fl bildete die „Recognition" an den Fürsten, der sich ausserdem 
von der Ladung noch 50 Pfund „Coffe" und zwei Fass Bier ausbat. 

Von einem der gleichzeitig zwischen Baltrum und Langeroog 
gestrandeten holländischen Schiffe zahlten die Interessenten 1200 
„Reichstaler ostfries. Cour.", wovon die Hälfte an die Kabinets-
kasse ging. 

Es ist schade, dass wir kein Verzeichnis derjenigen Summen 
besitzen, die in jener Zeit aus Strandungen in die fürstliche Kasse 
flössen. Es würden sich ganz erhebliche Beträge ergeben, die noch 
mehr ins Gewicht fallen, wenn man den damaligen Wert des Geldes 
erwägt. 

Am 17. Oktober 1707 strandete bei Norderney das Schiff 
Maria, 30 Last gross, von Gothenburg nach Emden bestimmt. Es 
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war für Rechnung des Emder Bürgers Jan Tobeyas van Ooterendorp 
mit 3700 Eisenstangen befrachtet, von denen aber nur 320 geborgen 
werden konnten, da das Schiff durch den starken Wellengang sehr 
bald in Stücke zerschlagen wurde. 

Bürgermeister und Rat von Emden, sowie der Eigner selbst 
baten 'nun um Herausgabe des Eisens gegen einen billigen Berglohn 
an die Insulaner. Die Beamten zu Berum erhielten denn auch die 
Ordre, diesen Berglohn recht billig zu machen. Daneben findet sich 
denn die kleine Notiz: „Pro memoria. Supplikant hat Serenissimo 
zwei Oxhoft guten, wahren französischen Wein versprochen". 

Hoffentlich hat er sein Versprechen auch gehalten. 
Der Pastor Husius war nicht der Mann, der sich den Insulanern 

gegenüber geltend machen konnte. Freilich herrschten ganz gräu-
liche Zustände hier. 

So drängte sich bei Ablegung der Kirchenrechnung, die im 
Sommer stattfand und deren Termin die Gemeinde bestimmte, wozu 
dann der Pastor kurz vorher eingeladen wurde, Alt und Jung heran. 
Die jungen Bursche und Mädchen nahmen die meisten Plätze ein 
und zwar lediglich nur, um freien Branntwein zu trinken. Natürlich 
war die Sache auch mit einem wüsten Lärm verbunden. 

Das ganze Einkommen der Kirche betrug 10 ff 16 Stüber oder 
4 Reichsthaler, wobei ein Thaler noch dem Pastor zufiel. Alles 
übrige musste die Gemeinde beisteuern. 

Auf die Klage des Pastors dekretierte das Konsistorium im 
April 1704 , dass der Tag der Rechnungsablage wenigstens acht 
Tage vorher von der Kanzel publiziert werden müsse. Nur die 
ältesten und ehrbarsten Männer der Insel und zwar höchstens acht 
derselben seien zu admittieren, alle Jungens, Weibei»und Mädchen 
aber, „so sich des Trunks halber öfters häufig einzufinden pflegen", 
seien ohne weiteres wegzuweisen. 

Husius hatte auch noch manche andere Gründe zur Unzufrieden-
heit und er legte diese im Oktober 1704 in der folgenden Eingabe 
an den Fürsten dar : 

„Wann mir so wol der Mangel des wahren Christentums, als 
auch der schändliche Missbrauch der Strandgüter so sehr zu Herzen 
gehet, solches aber zu heben ohne hohe(r) Landesobrigkeitliche Hülfe 
nicht vermag, so habe ich mich unternehmen müssen, folgende 
Puncte vor Ew. Hochfürstl. Durchl. gnädigsten Augen zu legen mit 
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untertänigst, demütigster Ritte, zulängliche Hülfe gnädigst mir 
wiederfahren zu lassen: 

1. Dass keiner vom Eylande mit seinem Schilfe abfahren 
möge, es sei wohin es wolle, ehe er's bei Zeiten kund gemacht 
habe, damit man während(er) seiner Reise vor ihn beten und (er) 
erkennen möge, dass das Gebet vor ihn hochgeschätzt werde. 

2. Dass die Entheiligung der Sonn- und Festtage, das Saufen, 
Kartenspielen, Umherlaufen an selben, imgleichen das Trinken bei 
der Kirchenrechnung möge abgestellt werden und Niemand dabei 
erscheinen dürfe, als nur diejenigen, welche die Armenbüchse haben. 

3. Dass die Kinder sowol des Sommers als des Winters zur 
Schule gehalten und den Eltern nicht gestattet werden möge, sich 
dem Schullehrer wegen wohlgemeinter und unvermeidlicher Schul-
zucht ihrer Kinder zu wiedersetzen. 

4. Dass der Vogt dem Pastori nicht hinderlieh sein möge, 
das Christentum nach der von Gott empfangenen Gnade zu befördern. 

5. Dass der Vogt keine Strandgüter ohne unparteiische Ge-
zeugen ins Haus nehmen, die nassen Waren piegelen (pegelen ?) und 
Proben davon alsobald übersenden müsse, weil nicht sofort Jemand 
vom Gericht dabei sein kann. (Ohne Zweifel versteht der Pastor 
hier unter „nassen Waren" Wein, Bier, Öl etc.) 

6. Dass der Vogt mit Ernst darauf sehen möge, dass die 
Kämpe zu rechter Zeit umher wohl verwahrt, das Heu nicht unzeitig 
abgemacht und zum wenigsten vierzehn Tage in Oppern stehen 
bleiben möge, ehe die Kämpe wieder geöffnet werden. 

7. Dass der Vogt seine Waren, die er melnenteils pacht- und 
frachtfrei hat, nicht teuerer, als zu Norden geben, auch kein stärker 
als Zweistübens Bier (18 Pfennige) den Einwohnern verkaufen, im-
gleichen keine Strandgüter in Bier verzehrt werdeii "mögen. 

8. Weil in vorigen Zeiten die Eyländer (wie glaubwürdig 
berichtet wird) ihrem Lehrer allemal ein Netz zur See und Fischerei 
mithalten und damit Erfischtes (als ein Pars salarii) ihm reichen 
müssen, aber bei Veränderung der Prediger man nicht sobald mit 
dem Netze fertig gewesen, so haben die Insulaner (die solches für 
eine Last gehalten) sich endlich mit ihrem Lehrer verglichen, ihm 
eine gewisse Anzahl Fische dafür zu geben, welche Anzahl endlieh 
auf eine Mahlzeit oder Essen Fische von jedem Schiff gekommen ist, 
so oft sie mit Fischen aus der See kommen; welches Essen doch 
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auch, wann sie sich am Prediger rächen wollen, oft ganz aus-
bleibt, dass dann von jedem Schilf, mit Fischen aus der See 
kommend, dem Pastor allemal nur ein Paar Fische gebracht werden 
mögen. 

9. Weil auch dem Prediger viel Mühe und Kosten, auch 
Gefahr und allerlei Amts-Verhinderung verursacht, dass er nicht 
allemal, wann er's bedarf, nach dem festen Lande überfahren kann, 
dass dann den Eyländern gnädigst anbefohlen werde, ihrem Lehrer 
sein Benötigtes, es sei mit ihren Schiffen oder Wagen (dnrch's Watt) , 
ohne Kosten und unweigerlich zu holen, seine Briefe zu bestellen, 
ja ihn selbst, wann er's bedarf, mit ihren Schiffen oder Wagen über-
und zu bestimmter Zeit wieder heimzuführen, wie auch solches auf 
Langeoog und Spiekeroog gebräuchlich ist. 

Wie nun dieses mein untertänig demütiges Suchen sowol auf 
die Ehre Gottes, als auf die Wohlfahrt meiner lieben Gemeinde 
zielet, so zweifle nicht an gnädiger Erhörung. 

Ew. Hochf. Durchlaucht 
untertänigst treugehorsamster 

Diener und Fürbitter zu Gott 
Joh. Husius." 

Wir ersehen aus diesem „demütigen Suchen", das viel weniger 
auf die Ehre Gottes, als .auf die leibliche Wohlfahrt des Pastors 
oder Lehrers, wie er sich auch nennt, abzielt, dass Husius nicht 
allein zu dem Vogt, sondern auch zu seiner „lieben Gemeinde" in 
den gespanntesten Verhältnissen lebte. 

Die Regierung forderte nun die Beamten zu Berum über ein-
zelne Punkte zum Bericht auf. Gleichzeitig Hess sie folgende Ver-
ordnung von der Kanzel zu Norderney publizieren : 

„Nachdem Uns missfällig vorgekommen ist, dass auf Unserer 
Insel Nordernie bisdaher eine und andere Unordnung in Entheiligung 
des Sabbats und sonsten in Schwange gegangen und Wir nicht 
gemeint sind, solchem unchristlichen und ärgerlichen Beginnen nach-
zusehen, sondern Unserer getreuen Untertanen und Eingesessenen 
Bestes zu befördern, so haben Wir zu einmaliger Abhelfung aller 
Unordnungen darüber nachfolgende Unsere Verordnung ergehen zu 
lassen gnädigst gut gefunden, setzen, ordnen und wollen demnach 
aus hoher landesobrigkeitlicher Macht hiermit und befehlen allen 
Unseren Eingesessenen und Untertanen auf Unserer Insel Nordernie 



zugleich bei Strafe 10 Goldgulden, dass sich Niemand derselben 
weder Jung noch Alt gelüsten lassen solle, den Sonntag oder andere 
Festtage mit Saufen, Kartenspielen, Umherlaufen oder anderen Un-
ziemlichkeiten zu entheiligen, sondern sich ein Jeder zur Predigt 
göttlichen Worts fleissig und mit Andacht halten und den Tag mit 
gottseligem Wandel und christlichen Betrachtungen zubringen solle. 
Und damit die Kinder in ihrer zarten Jugend zur Gottesfurcht und 
aller daher fliessenden christlichen Tugend desto besser möge ge-
wöhnt und angeführt werden, so wollen Wir und gebieten den 
Eiländern hiermit gnädigsten Ernstes bei gleicher Strafe, dass sie 
ihre Kinder, sobald es ihre Jahre zulassen, sowol des Sommers als 
des Winters sorgfältig in die Schule schicken, auch sich dem Schul-
lehrer wegen wohlgemeinter und unvermeidlicher Schulzucht ihrer 
Kinder in keinerlei Weise widersetzen, sondern vielmehr darunter 
beförderlich sein sollen; immassen Wir Unserm Vogt auf der Insel 
hiermit ernstlich und bei Vermeidung Unserer Ungnade einbinden 
und befehlen, dass er dem Pastori weder heimlich noch öffentlich 
hinderlich sein solle, das Christentum auf alle Weise und Wege 
nach der von Gott verleihenden Gnade zu befördern. Und als auch 
bishero bei Ablegung der Kirchen- und Armen-Rechnungen sich viel 
Personen eingefunden, welche dabei nicht nötig und mit Trinken 
der Kirche nur Unkosten gemacht haben, so wollen Wir, dass auch 
Solches hinkünftig gänzlich cessiren und nachbleiben und nebst dem 
Pastore und den Aeltesten Niemand als Diejenigen, welche die 
Armenbüchse haben, dabei erscheinen sollen. Wenn auch bei vor-
gefallenen Strandgütern bishero ein und die andere Unziemlichkeit 
auch wol zu Unserem grossen Präjudiz vorgefallen und Wir auch 
Solchem länger zuzusehen nicht gemeint sind, so gebieten Wir 
hiermit allen und jeden Einwohnern der Insel Nonleniie bei Ver-
meidung ernstlicher Arbitralstrafe, dass sie keine Strandgüter, ehe 
und bevor ihnen solche zugeteilt sind, in Trunk oder sonst verzehren, 
sondern alles ohne den geringsten Unterschleif angeben, auch Niemand, 
insbesondere Unser Vogt , einige Strandgüter ohne unparteiische 
Zeugen ins Haus nehmen, sondern die nassen Waren vor allem 
sofort pegeln und unverzüglich davon Proben an Unsere Beamte 
überschicken soll. Im übrigen wollen Wir auch, gleich Solches auf 
Unseren Eiländern Langeoog und Spiekeroog geschieht, dass, wenn 
Jemand der Eiländer ans feste Land fahren will, derselbe Solches 
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allemal dem Pastori bei Zeiten anzeigen und, wenn er etwa einige 
Sachen herüber bringen zu lassen nötig hat , ihm selbige ohne 
Entgelt mitbringen oder ihn, den Pastorem, selbst mitnehmen soll. 
Befehlen demnach Unsern Beamten zu Berum hiermit gnädigst und 
wollen, dass sie über obige Unsere Verordnung steif und fest halten, 
auch sobald sich Jemand dawider zu handeln gelüsten lassen wird, 
davon sofort an Uns berichten sollen, da wir dann Unsere ernstliche 
Ahndung ergehen lassen werden. Geben unter Unserem fürstlichen 
Handzeichen und beigedrucktem Insiegel auf Unserem Residenz-Hause 
Aurich den 8. Januar 1705." 

I)a Kirche, Pastorei und Schule ihrem Verfall entgegengingen, 
hatte sich Husius im Sommer 1700 auf eine Kollektenreise begeben, 
wozu die Gemeinde aus ihren Armenmitteln noch 36 Gulden be-
willigte. 

Der Pastor brachte aber von seiner Reise nichts mit, wenigstens 
lieferte er nichts ab, gab auch die 36 Gulden der Gemeinde nicht 
zurück, infolge dessen sein Ansehen noch mehr litt. 

An dem fleissigen Schulbesuche hatte der Pastor ein recht 
lebhaftes Interesse, handelte es sich dabei doch um ein grösseres 
oder geringeres Schulgeld. Die Insulaner aber waren nicht sehr 
eifrig für die von dem Pastor gelehrten Wissenschaften eingenommen 
und so liessen sie ihre Kinder meist frei umherlaufen. 

Darüber indigniert, wandte sich Husius an den General-Super-
intendenten Dr. Heinson zu Aurich und stellte ihm folgendes vor : 

„Obwol hiesige Eyländer anfänglich ihre Kinder des Sommers 
sowol als den Winter über zur Schule fleissig gehen liessen, auch 
obrigkeitlicher gnädiger Befehl davon vorhanden ist, nunmehro aber 
etliche Jahre bishero diesem Befehl wiedersetzet und keine Kinder 
den Sommer über senden wollen, sondern selbige lieber umlaufen, 
den Strand berauben, die Dünen verderben und allen Mutwillen 
verüben lassen, dannenhero allhier die Jugend so verderbet, dass 
kaum Jemand für ihren Mutwillen sicher gehen mag, also ersuche 
freundlichst deshalben, wie auch, dass sie ihre Knaben, die singen 
können, mit zur Leichbegängnis singen zu helfen (weil sonsten 
einem Prediger alleine, wie leider oft tun muss, zu schwer wird) 
senden müssen, einen recht ernstlichen Befehl zu senden, daneben 
zu erinnern, dass, wann sie die Knaben nicht mehr zu Fischerei 
benötigeten, dieselbe sobald zur Schule schicken sollen, denn es 
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sind allhier bei die 70 Kinder, die des Winters gehen, und könnten 
wol zum wenigsten ihrer 40 des Sommers kommen, wenn nur die 
Eltern darüber hielten. 

P. S. Ersuche nochmals ein recht kräftiges Mandat hierher 
sobald möglich zu schicken." 

Der Eingang dieses vom 15. April 1708 datierten Briefes lässt 
ziemlich klar durchblicken, dass an dem schlechten Schulbesuch der 
Pastor selbst nicht, wenig Schuld trägt. 

Das gewünschte kräftige Mandat erschien denn auch bald. 
Die Eltern wurden bei 2 fl Strafe aufgefordert, ihre Kinder, sofern 
sie dieselben nicht zur Fischerei nötig hätten, zur Schule und zu 
Leichenbegängnissen zu schicken. 

Seine weiteren Schmerzen legte der Pastor in folgendem 
Schreiben an den Berumer Amtmann nieder: 

„Obwol immer gehofft,, der Vogt und dessen Frau würden, 
was diese fünf Jahrs bisher verderbt, wieder zu verbessern geflissen 
sein, dennoch aber leider sehen muss, dass die Dünen täglich zer-
reissen, der Strand beraubt und das Christentum dermassen verwüstet, 
dass es fast jämmerlich, kläglich und zumal unverantwortlich allhie 
zustehet, dass es auch nicht genugsam bedauert, beklagt, noch mit, 
gutem Gewissen mag verschwiegen werden, also habe (ich), nachdem 
aus meinem grossen Kummer und Traurigkeit bisher für Gott geredet, 
um gnädige Hülfe und Rettung ihn herzlich angefleht,, auch gnädige 
Erhörung verhoffe, Ew. Hochwohledlen solchen fast aufs aeusserste, 
also da man weder Gottes Gebot, noch obrigkeitlichen Befehl mehr 
achtet, zerrütteten solchen Zustand in christlicher Zuversicht klagend 
zu eröffnen nicht, entmüssiget, sein können. 

Die Dünen betreffend, wie man keinen Vogt, mehr respectirt 
so scheut sich auch Keiner sonderlich seiner Angehörigen die Dünen-
Reisser-Wurzeln öffentlich auszureissen, den Helmen abzuschneiden, 
den Caninichen nachzugraben, sodann den grünen Soden (Rasen) 
dermassen umzukehren, dass es mit selbigen an vielen Orten fast 
schwerlich zum Wiederausgrünen werde gedeihen, dannenhero auch 
die mit Helm bewachsenen, mit Reisern durch wurzelten, sonst, recht, 
festen Dünen, so die grünen Plätze und nützlichen Viehweiden 
umschliessen, den Seevögeln zum bequemen Nisten und Aushecken 
dienen, dem Eylande zum Schutz und folglich dem festen Lande 
zur Conservation gereichen, dergestalt zerwühlet, dass es an etlichen 



Oertern fast einem gepflügten Lande ähnlich scheinet und zu befahren 
(befürchten) dass, falls keine rechtschaffene Aufsicht bei Zeiten 
kommt, dieses sonst beliebte (!) Eyland (quod avertat Benignissimus) 
zu einem blossen Seestrande oder einer der Buse gleich vom See-
wasser täglich überlaufenden (!) und endlich ganz inundirten Seebank 
möchte werden. 

Und obgleich die Vogtsche die jährlich hier arbeitenden Diinen-
Meyer listiglich beredet, dass selbige ihnen das Wort bei Hofe reden, 
als wäre kein Vogt fleissiger, kein Eyland besser versehen, so sieht 
man doch täglich, dass von den mit so grosser Mühe und Kosten 
am verwichenen Sommer eingegrabenen Pfählen kein einziger mehr 
stehe. Nicht dass selbige vom Sturm, sondern den Einwohnern 
selbst zu Netzpfählen oder Brandholz kerausgenommen. Wie sünd-
lich auch der Vogt sammt den Dünen-Meyern die Zeit vertun, das 
Arbeitslohn aufnehmen, kann alles Volk bezeugen. Falls auch eine 
die Wahrkeit und Gerechtigkeit aufrichtig liebende Person diese Insul 
in Augenschein sollte nehmen, würde nicht nur die Wahrheit des 
Obbesagten öffentlich zu Tage liegen, sondern auch klärlich er-
scheinen, dass den Insulanern nichts undienlicheres, nichts nach-
teiligeres als einen geborenen Eyländer zum Voigt über sich zu 
haben, weil selbiger Keinen zum Feinde, sondern alle Eyländer-
Leute zu Freunden zu haben sich aeusserst, emsig bemüht, wie (ich) 
dann diesen Vogt selber gehört sagen : er täte wie ein Schelm, wenn 
er die Eyländer verklagte, weil dessen Verwandte auch ihnen (sich) 
selbst alle Freiheit nehmen. 

Ben Seestrand und die angetriebenen Güter belangend, Vieles 
zu überschreiten gedenke nur dass Anno 1706 um Martini ein Schiff 
mit 18 Last Weizen in der Wichterei *) verunglückte und sechs 
hiesige Schnicke-Schiffen voll und beladen von dannen kamen, ohn-
geachtet (ich) den Vogt treulich erinnerte, gebirgten (geborgenen) 
Weizen ordentlich teilen zu lassen, Hess er doch zu, dass ein Jeder 
mit seinem Schiff und Leuten Eingeholtes für sich und die Seinen 
behielte, dannenhero der Eine viel mehr denn eine ganze Last 
Weizen, der Andere hergegen wenig und kaum einen Scheffel be-
kommen, welche ungleiche Teilung eine Unvergniigung erregte, dass 
Mancher sich öffentlich verlauten Hess, er wolle, wo er künftig nur 

l) Am Ostende. 
3* 
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Strandgut anträfe, selbiges zu sich nehmen, wenngleich der Vogt 
dabei stünde. Wie nun wenig Zeit hernach ums Christfest ein 
Rahseil-Schiff mit unterschiedlichem Leinen bei der Juist bliebe, 
begab sich Einer mit 20 Männern dahin zu bergen, sagten aber, 
sie hätten nur einen Lappen griesgrob Leinen gekriegt. Hernach 
ging noch Einer mit 20 Männern dahin, welche wiederkommend gar 
nichts als nur etliche Stücke Seilgarn und etliche kleine Rollen 
Kupferdrahte angegeben, ohngeachtet man selbige öffentlich schleppen 
und tragen sähe, die auch hernach Leinen genug verkauft haben. 
Endlich fuhr Gerd Harmens selb 15 dahin, alle des Vogts Söhne 
und Verwandte, die mit vier sogenannten Jauer Kisten weissen 
ganzen Packen gecouleurt und grossen Stücken Gries-Leinen bis 
ans Sinken voll beladen wiederkommen, davon sie aber nicht einmal 
eine Kiste auf wenige Stücke zum Vorschein gebracht, übrigens alles 
unter sich geteilt, die ganze Nacht über getragen und Jeder seinen 
Anteil für sich behalten. 

Werde glaubwürdig berichtet, dass Gerd Harmens Sohn, da 
sich derselbe zum erstenmal zu communiciren sechs Wochen lang 
vorher unterweisen lassen, vom Freitag bis auf den Sonnabend die 
ganze Nacht über mit Mituntreutem (?) sich geschleppt, denselben 
Sonnabend noch zur Vermahnung und den Sonntag drauf alsobald zum 
h. Abendmahl gegangen, welcher Casus macht, dass (ich) mich oft 
nicht drin zu finden weiss, d a s s E y l ä n d e r - L e u t e v e r m e i n e n 
v o m S t r a n d r a u b e zu l e b e n und d o c h d a b e i g u t e C h r i s t e n 
z u s e i n o d e r g a r w o 1 s e l i g w e r d e n k ö n n e n , bei welcher 
Meinung selbige dann auch von den frühern Vögten gesteift worden, 
dann weil der Vogt keine solche Schiffe amtspflichtig mehr visitiret, 
keine tüchtigen Hüter dabeisetzet und alles in gute Obacht nimmt, 
bis es ordentlich aufgezeichnet, aufgeführt und in sichere Verwahrsam 
gebracht worden, sondern Jedweder schalten und walten, bergen und 
teilen, schleppen und tragen lässt, nach eigenem Belieben, entsteht 
dannenhero eine solche Ungleichheit, dass da Einer etliche hundert 
Gulden, Viele hergegen keines Stübers Wert erlangt, welches Viele 
mit Neid und Widerwillen erfüllt, die Gemüter zertrennt, die Herzen 
erbittert, die besten Freunde Feind und so aufsetzig gemacht, dass 
auch Blutsfreunde einander so blutig zugerichtet, dass ein Schiffer-
knecht sich rühmte, er hätte seine Hände in ihrem Blute gewaschen, 
welches zwarn in des Vogts Hause und Präsenz geschehen beim 
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Trinken, dagegen aber derselbe nicht ein Wort reden durfte oder 
wo nicht Schläge, doch Scheltworte von Jungen und Alten gewärtigen 
miisste, weil er an solchen merklichen Unterschleifen ohne Zweifel 
selbst schuldig oder selbe auch von den Seinen wissentlich lässt 
geschehen. Am verwichenen Herbst, ehe des Verunglückten Bevoll-
mächtigte allhie angelangeten, liess er wissentlich zu, das aus einem 
mit geborgenen Eisen ') angekommenen Schiffe, darinnen des Vogts 
Sohn zugegen war, jedwedem Hause ein Stab Eisen zugeteilt und 
denen, so es nicht abholen konnten, jedem sein Stab wurde zu 
Hause gesandt, auch wurde überdem noch geteilt noch plus minus 
40 Stäbe in Hiddich Gossels Hause bei Seite gelegt, weil aber mir 
gebrachtes wieder hinwegsendete, habens die Andern 14 ä 15 Wochen 
hernach auch unvermerkt wiedergebracht. 

Kein obrigkeitlicher Befehl wird mehr angesehen, noch einiges 
gefundenes neues Holz, wäre es gleich viele Gulden wert, der Obrigkeit 
kund gemacht, da auch gnädiger Befehl vorhanden, dass der Vogt 
kein Strandgut, ehe es ordentlich verteilt, solle vertrinken lassen, 
auch bisweilen angetriebener Mast, Gaffel, Schiff- oder Deichholz, 
Schiffsbotlein etc. wohl konnte aufgehoben, zusammengelegt, der 
Gemeine zu Nutz verkauft und ordentlich konnte geteilt werden, 
da wird, sobald nur etwas gefunden, dem Vogt zu Gefallen selbiges 
alsobald verzehrt, (derselbe war, wie bemerkt, der einzige Wirt auf 
der Insel), welches viele Dürftige, welche noch zum wenigsten eines 
Brods Geld davon haben konnten, mit mir beseufzen. 

Das Christentum endlich angehend scheints leider! allhie als 
wäre Christus ganz ausgerottet, weil Keiner des gepredigten Worts 
mehr achtet, denn obgleich der liebe Gott noch soviel Gnade zu 
reden giebt, die Zuhörer auch noch so deutlich unterrichtet, so 
kräftig überzeugt werden, dennoch weil die Vogtsche meine Person 
bei Fremden alsobald hässlich genug anzugiessen weiss, die Einwohner 
aber längst mit Hass und Verdacht erfüllt hat, hilft alles Predigen 
nichts, wenngleich der h. Apostel Paulus selbst lehrte, weshalben 
sich Keiner mehr in die Schranken des Christentums einbindet, 
sondern ein Jeder ungebunden, wie es seinem Herzen gelüstet, dahin 
lobt und wird alles mit Un- und Aberglaube, Frechheit und Sicherheit 

') Es handelt sich hier um die oben S. 28 u. 29 mitgeteilte Strandung 
des Emder Schiffes Maria, das mit Eisen von Gothenburg kam. 
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je länger, je mehr beflecket. Fast alle Laster, die vorhin durch 
Gottes Gnade in Abnehmen geraten, nehmen nicht nur die Oberhand, 
sondern sind auch leider! aufs höchste gestiegen. Fluchen und 
Schwören ist bei Etlichen so gemein, dass ganze Häuser damit 
beflecket sind. Die Sonn- und Feiertage werden entheiligt, nicht 
nur mit Umlaufen auf den Dünen, wildem, lautem Wesen der Jugend, 
sondern auch mit Kiegeln (Kegeln), Charten (Karten), Brettspiel, 
Völlerei, Schlägerei etc. Vernemlich mit dem jetzt ungemein sünd-
lichen Trinken, dazu auch nunmehro die Kinder angeführt werden, 
welches trunkene Wesen viele Insolentien nach sich zieht. Dann 
wie am zweiten Sonntag post Epiph. (Dreikönig) die Gemeine beim 
Trunk versammelt, verübten zween 18 ä 19jährige Knaben und 
ungezogene Jünglinge eine solche, hie ungewöhnliche Uebeltat, näm-
lich am Abend fielen sie auf offener Gasse das Weibesvolk, junge 
und alte, um die Beine, — — — — — — — — — — — — 
und beschämten sie dermassen, dass Hiddich Gossels Weib und 
dessen Schwester, eine 60jährige Witwe, laut weinend nach Hause 
kehrten, und da man den Vogt seiner Schuldigkeit erinnerte, dahin 
zu sehen, dass solcher Bosheit gewehrt, solcher Mutwill abgeschafft 
und künftig bessere Disciplin würde gehalten, er aber solches ver-
achtete sprechend: »Wer Anderer Kinder zwingen, wer ihm die 
Leute feind machen wol le? Ein Jeder müsse selber wissen u. s. w . « , 
liess es Gott geschehen, dass acht Tage hier nach dem 3. post Epiph. 
Hinrich Kluins, des Vogts Stiefsohn, 12jähriger Knabe Eine Remmers, 
gleiches Alters Knaben auf den Dünen umlaufend das linke Auge 
unvermutlich im Spielen ausgeschlagen und dessen Gesichts wirklich 
hat beraubt. Wie nun des verletzten Knaben Oheim Beutet Remmers 
hiesiger Kirchenverwalter hierüber bestürzt der Vogtschen ins Gesicht 
sagte, dass der Satan hie diese fünf Jahre ihres Schaltens regiert 
hätte, dass sie, die alle Laster eingeführt, allen Mutwillen ver-
stattet und alles in solche Confusion und Verwirrung gesetzt, eine 
Ursache alles des Uebels und grossen Unglücks -wäre, dass sie mit 
den Ihrigen rechte Aufrührer wäre, die weder Gottes noch obrig-
keitlichem Befehl gehorchten und mit ihrem ärgerlichen Exempel 
alle solche Gebote kraftlos machte und allen Ungehorsam ein-
führte, drohte sie zwar demselben ungeachtet die Wahrheit alles 
Dessen bei Erforderung gar leichtlich remonstrirt und dargetan 
werden (könnte)." 
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Der Vogt, von dem hier die Rede, ist jener Simon Jakobs, der 
bereits im Jahre 1692 abgesetzt worden war. Sein Nachfolger 
Schleevoigt erscheint noch im Sommer 1702, dann verschwindet er. 

Wie aus obigem hervorgeht, hat Jakobs schon seit dem Jahre 
1703 die Vogtstelle wieder inne. 

Der Hauptzorn des Pastors richtet sich aber gegen dessen 
Weib, das er als eine Furie schildert und das ihn auf das schänd-
lichste anzuschwärzen sucht. Was zwischen den beiden eigentlich 
vorgegangen ist und eine solche tötliche Feindschaft hervorgerufen 
hat, erfahren wir nicht. 

Auf diese Denkschrift des Pastors hin wurden der Vogt und 
sein Weib zum 9. Mai nach Aurich in die Hofkanzlei zitiert und 
dort folgendes Verhör mit ihnen angestellt: 

Articuli Den 9. Maji 1708. 
darüber der Vogt auf der Insul 
Norder Nye und dessen Ehefrau 

Ist der Vogt erschienen und hat 
auf einliegende Articuli geant-

zu befragen. wortet, wie folgt. 

1. Wie Citatus heisse? 1. Simon Jakobs. 
2. Wie die auf dem Eilande 

Nordel- Nye befindlichen Dünen 
beschaffen ? 

2. Die Dünen sind gut, die 
Arbeiten aber, so im verwiche-
nen Sommer gemacht, weil sie zu 
spät angefangen und viel Wind 
gewesen, wieder weggespült und 
wären die Dünenmeyer nur 14 
Tage dagewesen, sonsten stände 
es auf dem Eilande gut, dass keine 
Dünenmeyer mehr nötig wären. 

3. Ob sich nicht verschie-
dene Einwohner daselbst unter-
stehen , von den Dünen die 
Reiser-Wurzeln öffentlich aus-
zureissen und den Helmen ab-
zuschneiden ? 

3. Im verwichenen Sommer 
hätte er drei Weibspersonen dar-
auf ertappt, nämlich Jacob Eh-
men beide Töchter und Haye 
Harmens Tochter, welche auch 
zu Berum diesertwegen wären 
angegeben worden ; Im übrigen 
wäre es gut, wenn der Helm zu-
weilen oben abgeschnitten würde, 
weil er doch oben verdorrte. 
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4. ObsienichtdenCaninichen 
nachgraben und das grüne Feld 
dergestalt umkehren, dass es fast 
an etlichen Oertern einem ge-
pflügten Lande ähnlich sein soll? 

5. Wer Diejenigen seien, die 
also die Dünen des Eilandes 
ruiniren ? 

6. Was sie dazu bewege? 
7. Warum der Vogt solches 

übersehen und diejenigen nicht 
gebührend angegeben, die der-
gleichen Bosheit verüben? 

8. Ob nicht im verwichenen 
Sommer zur Conservation und 
Anwachsung der Dünen von 
den Dünenmeyern eingegrabene 
Pfähle alle wieder hinweg seien ? 

9. Wie solche Pfähle hinweg-
gekommen ? 

10. Ob nicht die Einwohner 
solche Pfähle zu Fischer- und 
Netzpfählen, auch zu Brandholz 
wieder herausgenommen haben? 

11. Wer diejenigen seien, so 
solches getan? 

12. Warum er dieselben nicht 
angegeben ? 

13. Ob nicht Anno 1706 um 
Martini ein Schiff mit 18 Last 
Weizen in der Wichterei ge-
strandet sei? 

14. Ob er solches gebührend 
an gehörigem Ort angemeldet 
habe? 

15. Ob nicht sechs Schnick-
schiffe vollbeladen davon ge-
borgen seien? 

4. An einigen Orten wäre 
es also, er wüsste aber nicht, 
wer es täte. 

5. Nescit, wer obiges getan 
hätte. 

6. Nescit. 
7. Er tue seine Pflicht, wann 

er es erführe. 

8. Affirmat uti antea. (Be-
stätigt wie oben.) 

9. Durch Sturm und Un-
gewitter und hohe Fluten. 

10. Er wüste es nicht. Die 
Pfähle, so die Fischer brauchten, 
wären Eichen-, der Dünenmeyer 
ihrer aber wären Ellern-Pfähle. 

11. Cessat (die Frage hat 
sich als überflüssig erwiesen). 

12. Cessat. 

13. Affirmat. 

14. Affirmat zu Berum. Der 
Schiffer wäre aus Ameland ge-
wesen. 

15. Es wären wol sechs 
Schnicke dort gewesen, allein sie 
wären nicht voll beladen gewesen. 
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16. Ob nicht ein Jeder, 
welches er mit seinem Schiff 
und Leuten geholt, für sich be-
halten habe lind die übrigen, so 
nicht da gewesen, fast nichts 
bekommen hätten? 

17. Ob nicht um Weihnach-
ten ein Rahseil-Schiff mit Leinen 
bei der Juist geblieben? 

18. Ob nicht Einer mit 20 
Männern dahin zu bergen ge-
wesen ? 

19. Ob nicht nachgehends 
noch Einer mit 20 Männern da-
gewesen sei? 

20. Wer dieser gewesen? 

21. Ob sie nicht, ungeachtet 
sie fast nichts hätten angegeben, 
dennoch, was sie geborgen, nach-
gehends weggeschleppt und her-
nach Leinen genug verkauft 
hätten ? 

22. Ob nicht Hinrich Gerd 
Harmens auch mit 15 Personen 
dorthin gewesen und 4 soge-
nannte Jauer-Kisten voll weisser, 
greiser und Buntleinwand von 
dannen abgeholt habe? 

23. Ob sie nicht solches 
Leinen ausser einigen wenigen 
Stücken unter sich geteilt und 
für sich behalten? 

24. Warum er dergleichen 
heimliches Verschleppen und un-
gleiches Theilen zugelassen und 

16. Sie hätten alle etwas 
davon bekommen. 

17. Affirmat, bei dem Juister 
Riff nahe bei Borkum. 

18. Affirmat, die Zahl wüsste 
er nicht und wie oft es an den 
Strand gewesen. 

19. Es könnte wol sein. 

20. Gerd Harmens mit seiner 
Schnicke, Peter Daniels mit sei-
ner Schnicke und Hinrich Janssen 
mit seiner Schnicke. 

21. Nescit, was sie ihm zum 
Vorschein gebracht, hätte er 
alles aufgezeichnet und, was er 
empfangen, auch wieder aus-
geliefert. 

22. Deponens (Aussagender) 
hätte keine Kisten gesehen. 

23. Nescit. 

24. Er tue alles, was er tun 
könne. 
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einen Jeden mit dergleichen 
Sachen nach eigenem Belieben 
schalten und walten lasse? 

25. Warum er nicht seiner 
Pflicht nach solche Schilfe visi-
tire, tüchtige Leute dabeisetze, 
alles in Obacht nehme, bis Alles 
aufgezeichnet, aufgeführt und in 
sichern Verwahrsam gebracht 
se i ? 

26. Ob er nicht im ver-
wichenen Herbst aus einem mit 
Eisen gestrandeten Schiff, ehe 
die Bevollmächtigten von den 
Eignern angekommen, einem 
jeden Einwohner in seinem Hause 
einen Stab Eisen zugesandt habe 
und ob nicht überdem noch plus 
minus 40 Stäbe in Hiddich Gos-
sels Hause bei Seite gelegt seien 
worden ? 

27. Ob er nicht einiges ge-
fundene neue Holz , wenn es 
gleich viele Gulden wert, ver-
schwiegen und der Obrigkeit 
nicht angegeben habe? 

28. Ob er nicht insgemein 
das geringe Strandgut, ehe es 
ordentlich unter die Gemeine 
geteilt sei, vertrinken lasse? 

29. Ob nicht die Feiertage 
mit Spielen, Saufen, Laufen 
und Schlagen entheiligt und an 
solchen Tagen dergleichen in 
seinem Hause verstattet werde? 

30. Ob nicht am zweiten 
Sonntag nach Heilig-Dreikönig 

25. Er tue, was seine Fflicht 
sei. 

26. Alle die Eyländer hätten 
ein Jeder einen Stab Eisen zu 
der Zeit weggenommen, wie 
Deponens im Hause gewesen 
und das dorthin geführte Eisen 
empfangen und aufgezeichnet 
und wären diese 40 Stäbe Eisen 
aber von Denjenigen, so sie da-
mals weggenommen, hernach 
auch wieder beigebracht und 
dem Kaufmann wieder zugestellt 
worden. 

27. Es wäre ein Balken von 
9 Fuss Länge angestrandet, so 
er den fürstlichen Beamten zu 
Berum angemeldet, auch dem 
Baumeister angezeigt hätte. 

28. Bisweilen geschehe es 
wol, dass die Gemeine es täte. 

29. Die Jungens liefen zu-
weilen und spielten auf Kegel, 
sonst aber würde kein Mutwille 
getrieben. 

30. Der Vögtin Kindskind 
Hinrichs Ahme Annen Sohn, ein 
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Knabe von 12 Jahren, hätte 
Ehme Remmers Sohn mit einer 
kleinen runden Seheibe geschleu-
dert und diesem das Auge damit 
ausgeworfen. 

31. Negat. 

Es ist des Vogts Frau gleich-
falls erschienen und hat obiges 
Alles, was ihr Mann ausgesagt, 
mitbejahet und bekräftiget. 

Aus diesem Verhör geht hervor, dass die Denunziationen des 
Pastors doch nicht jeden Untergrundes entbehrten. Dass der schon 
früher einmal wegen Untreue abgesetzte Vogt ein Insulaner war 
und sich auch einer zahlreichen Verwandtschaft erfreute, war ein 
grosser Ubelstand. 

Was die in diesem Protokoll genannten „Dünenmeyer" angeht, 
so sind dies Holländer, die zuerst 1705 berufen wurden, um besondere 
Sandfänge von Rohr anzulegen. Ihre Arbeiten erwiesen sich aber 
in keiner Weise als dauerhaft und die grossen Fluten von 1717 und 
1721 zerstörten sie vollständig. 

Es dauerte nicht lange, so war der Pastor mit einer neuen 
Denunziation da. 

Unterm 2. Juli 1709 schreibt er nämlich an den Hofprediger 
und Konsistorialrat Meene, der Vogt habe zugelassen, dass einige 
Insulaner im verwichenen Herbst ein gestrandetes grosses Fass des 
besten Wachses, 1100 fl holl. wert, unterschlagen, verkauft und den 
Erlös unter sich geteilt haben. Dieses Vergehen könne ihm wohl 
seine Stelle kosten, geschehe aber dies nicht, dann wäre es besser, 
„dass man stille damit wäre und auf Gott wartete, der sich dermalen 
dieses ganz zerrütteten Christentums wegen noch in Gnaden erbarmen 
und annehmen wird und den Vogt und dessen Weib wo nicht be-
kehren, doch wehren, dass sie die armen Seelen nicht so jämmerlich 
aufhalten", 

die Gemeine bei dem Trunk in 
seinem Hause sei versammelt 
gewesen und Ehme Remmers 
Kind ein Auge verloren habe? 

31. Ob er sich nicht ver-
nehmen lassen, dass er wie ein 
Schelm täte, wenn er die Ey-
länder verklagte? 
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Der Hofprediger zeigte die Sache natürlich an , worauf der 
Pastor und der Vogt vor die Hofkanzlei nach Aurich zitiert wurden. 
Leider ist das Protokoll über die Vernehmung des Vogts nicht mehr 
erhalten, es scheint aber, dass man ihn jetzt zum zweiten Mal absetzte. 

Die Zustände auf der Insel liessen es wünschenswert erscheinen, 
eine neue Rolle für Norderney auszugeben, die zugleich auch für 
verschiedene andere Inseln dienen sollte, denn überall herrschten 
auf denselben ähnliche Verhältnisse. 

Diese neue Rolle oder „Ordinanz" lautet: 

„Des durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn 
Georg Albrecht, Fürsten zu Ostfriesland, Herrn zu 
Esens, Stedesdorf und Wittmund, Unseres gnädigsten 
Fürsten und Herrn Ordinanz, wie es forthin auf 
Ihre Hochfürstl. Durchlaucht Eylanden Norderney, 
Juist, Baltrum, Lange- und Spikeroog gehalten 
werden solle. 

1. 
Erstlich setzen, ordnen und wollen Ihro Hochfürstl. Durchlaucht, 

dass alle Einwohner des Eylandes dem Pastoren und dem Vogt in 
allen billigen Sachen, so ihres Amtes seyn oder von Ihro Hochf. 
Durchlaucht und Dero Beamten ihnen anbefohlen werden mag, 
gebührlich respectiren und Gehör geben bei Vermeidung l luo Hochf. 
Durchlaucht Ungnade. 

2. 

Die gemeinen Sachen und Werke belangend sollen die sämmt-
lichen Eingesessenen den Pastorem und Vogt nicht beschweren, 
sondern dieselben gänzlich davon liberiret und befreit sein. 

3. 
Soll sich Niemand auf dem Eylande häuslich niederlassen, der 

nicht gebührlichen Schein seines Wohlverhaltens auf Erfordern den 
Beamten vorzeigen kann und soll der Vogt die Namen Solcher 
Personen den Beamten und Rentmeister anzeigen. 

4. 
Damit auch die Strande frei und unberaubt sein und bleiben 

mögen, so soll sich Niemand unterstehen, den Strand allein zu 
visitiren, ohne allein der Vogt mit denen, so er zu sich nehmen 
wird, inmassen er solle gehalten sein, so oft er den Strand betreten 


